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Die Landesregierung  La Giunta Provinciale 

   

hat in folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte 
und Unterlagen Einsicht genommen: 

 ha considerato le seguenti norme giuridiche, atti 
amministrativi e documentazione: 

   

Artikel 14-bis des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 
7. März 2005, Nr. 82 in geltender Fassung; 

 articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e successive modifiche; 

   

GvD vom 23.06.2011, Nr. 118, Bestimmungen über die 
Harmonisierung der Buchhaltungs- und 
Haushaltssysteme der Regionen, der öffentlichen 
Körperschaften, besonders den Artikel 56 betreffend 
der Ausgabenzweckbindung; 

 Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, in particolare l’articolo 56 
relativo agli impegni di spesa; 

   

Verordnung (EU) Nr. 241/2021 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 das 
die Einrichtung der Wiederaufbau- und Resilienzfazilität 
vorsieht; 

 Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

   

Staatlicher Wiederaufbau- und Resilienzplan, welcher 
am 30. April 2021 der Europäischen Kommission 
gemäß Art. 18 Verordnung (EU) Nr. 2021/241 

übermittelt wurde; 

 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
presentato alla Commissione Europea in data 30 
aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento UE 

n. 2021/241; 
   

Gesetzesdekret vom 6. Mai 2021, Nr. 59, das mit 
Änderungen durch Art. 1, Absatz 1 des Gesetzes vom 
1. Juli 2021, Nr. 101 umgewandelt wurde: „Dringende 
Maßnahmen in Bezug auf den Ergänzungsfonds des 
Nationalen Plans für Wiederaufbau und Resilienz 

(PNRR) und andere dringende Maßnahmen für 
Investitionen“; 

 Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 1° 
luglio 2021, n. 101 recante: “Misure urgenti relative 
al Fondo complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti 

per gli investimenti; 

   

Gesetzesdekret vom 31. Mai 2021, Nr. 77 mit 
Änderungen durch Artikel 1, Absatz 1 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2021, Nr. 108 umgewandelt und 
betreffend: "Governance des Nationalen Plans für 

Wiederaufbau und Resilienz (PNRR) sowie erste 
Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungsstrukturen, 
Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren", 
insbesondere den Artikel 9, Absatz 2; 

 Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
con modificazioni dall’art.1 comma 1 della legge 29 
luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime 

misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”, in particolare l’art.9, comma 2; 

   

Artikel 15, Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 77 vom 
31. Mai 2021, das in das Gesetz Nr. 108 vom 29. Juli 

2021 umgewandelt wurde, laut dem die Einnahmen aus 
der Übertragung der PNRR-Mittel auf der Grundlage 
des Beschlusses über die Verteilung/Zuteilung des 
Beitrags ermittelt werden, ohne die Zweckbindung der 
auszahlenden Verwaltung abzuwarten, wobei die 
Vormerkung und Einschreibung der Ausgaben in den 

jeweiligen Jahren vorzusehen ist; 

 art. 15, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 

108, ai sensi del quale le entrate derivanti dal 
trasferimento delle risorse del PNRR possono 
essere accertate sulla base della formale 
deliberazione di riparto/assegnazione del contributo 
senza dover attendere l’impegno 
dell’amministrazione erogante, con imputazione agli 

esercizi di esigibilità ivi previsti; 
   

Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021 Nr. 80, umgewandelt 
mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021 
Nr. 113, betreffend: „Dringende Maßnahmen zur 
Stärkung der administrativen Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Verwaltung, die für die Umsetzung des 

Nationalen Plans für Wiederaufbau- und 
Resilienzfazilität (PNRR) und für die Effizienz der Justiz 
zuständig sind“; 
 

 Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l’efficienza della giustizia»; 

   

Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 9. Juli  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 

2

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



2021 betreffend die Bestimmung der zentralen 
Verwaltungen, die für die in PNRR vorgesehenen 
Maßnahmen zuständig sind, gemäß Art. 8, Abs. 1 des 
Gesetzesdekrets vom 31. Mai 2021, Nr. 77; 

 

luglio 2021 recante l’individuazione delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti 
nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

   

Artikel 1, 6 und 9 del GD Nr. 77/2021 welche die Rollen 
Vergabebehörde, Projektträger, delegierter 
Projektträger, Umsetzer regelt, die auch im 
Rundschreiben des Generaldirektors des Landes 
Südtirol Nr. 18 vom 24.11.2022 beschrieben sind; 

 articoli 1, 6 e 9 del DL n. 77/2021 in cui sono 
specificati i ruoli amministrazione centrale titolare, 
soggetto attuatore, soggetto attuatore esterno, 
soggetto esecutore recepiti anche dalla circolare 
del Direttore generale della Provincia autonoma di 

Bolzano n. 18 del 24.11.2022; 
   

Entscheid des „Consiglio Ecofin“ vom 13. Juli 2021, mit 
dem auf der Grundlage des Vorschlags der 
Europäischen Kommission der staatlicher 
Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) genehmigt 
wurde; 

 Decisione del “Consiglio Ecofin” del 13 luglio 2021, 
che ha approvato, sulla base della proposta della 
Commissione europea, il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR); 

   

Dekret des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen 
vom 15. Juli 2021 betreffend „Programme und 
Maßnahmen des Nationalen Plans für ergänzende 
Investitionen und entsprechende 
Überwachungsverfahren“; 

 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 15 luglio 2021, recante “Programmi e interventi 
inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti 
complementari e connesse modalità di 
monitoraggio”; 

   

Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers vom 6. 

August 2021, welches die Zuweisung der PNRR-Mittel 
an die für die Interventionen zuständigen Verwaltungen 
und Ziele, die zur Einreichung der halbjährlichen 
Erstattungsanträge bei der Europäischen Kommission 
beitragen, betreffen; 

 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 

agosto 2021 per l’assegnazione delle risorse del 
PNRR in favore di ciascuna Amministrazione 
titolare degli interventi e alla definizione dei 
traguardi e degli obiettivi che concorrono alla 
presentazione delle richieste di rimborso 
semestrale alla Commissione europea; 

   

Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft und 
Finanzen vom 14. Oktober 2021, Nr. 21, und dessen 
Anhang „Technische Anweisungen für die Auswahl von 
PNRR-Projekten“; 

 Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, e il relativo 
allegato “Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR”; 

   

das DTD-AgID-Abkommen 2021-0024555 und der 

Beschluss des Direktors der AgID Nr. 0000077 - 

08.03.2024 bezüglich der Zuweisung der PNRR - 

PADigitale 2026 - Mittel;  

  l’Accordo DTD-AgID 2021-0024555 e la 
determinazione direttoriale AgID n. 0000077 – 

08.03.2024 riguardante l’assegnazione del 
finanziamento PNRR – PADigitale 2026;   
  

   

Einvernehmens-Protokoll vom 20. April 2022, 
unterzeichnet zwischen dem Minister für regionale 
Angelegenheiten und Autonomien und den Ministern 

der für die PNRR-Maßnahmen zuständigen 
Zentralverwaltungen; 

 Protocollo d’intesa del 20 aprile 2022, sottoscritto 
tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e 
i Ministri delle Amministrazioni centrali titolari di 

interventi PNRR; 

   

Gesetzesdekret vom 30. April 2022, Nr. 36, das durch 
das Gesetz Nr. 79 vom 29. Juni 2022 mit Änderungen 
umgewandelt wurde; 

 Decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36 convertito 
con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 
79; 

   

Gesetzesvertretendes Dekret vom 31. März 2023, Nr. 

36 über das Gesetz über die öffentlichen Verträge; 

 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il 

codice dei contratti pubblici; 
   

Landesgesetz vom 8. November 1982, Nr. 33 bezüglich 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Datenverarbeitung in der Provinz Bozen; 

 Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33 sui 
provvedimenti in materia di informatica nella 
provincia di Bolzano; 

   

Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 
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„Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“,  “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

   

Landesgesetz vom 21.07.2022, Nr. 6 die Regelung der 
Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und 
Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung betreffend; 

 Legge provinciale del 21.07.2022, n. 6 che 
disciplina della dirigenza del sistema pubblico 
provinciale e ordinamento dell’Amministrazione 
provinciale; 

   

Landesgesetz Nr. 17/1993 in geltender Fassung, 
insbesondere Art. 18-bis Formen der Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen Verwaltungen; 

 legge provinciale n. 17/1993 e successive 
modifiche, in particolare l’art. 18-bis forme di 
collaborazione fra pubbliche amministrazioni; 

   

Dekret des Landeshauptmanns vom 26. März 2024, Nr. 
3 betreffend die Durchführungsverordnung über die 
Verwaltungsstruktur der Autonomen Provinz Bozen; 

 Decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 
2024, n. 3 disciplinante il Regolamento di 
esecuzione relativo alla struttura amministrativa 

della Provincia autonoma di Bolzano; 
   

Beschluss der Landesregierung vom 30. Jänner 2018, 
Nr. 85 Ernennung des Direktors der Abteilung 
Informationstechnik als Verantwortlicher für den 
digitalen Wandel (RTD) laut Art.17 des Kodex für die 
digitale Verwaltung (CAD); 

laut AgID-Richtlinien muss der RTD u.a. Maßnahmen 
setzten, die zur Digitalisierung der Verwaltungen 
führen, um der gesamten Bevölkerung die Nutzung der 
digitalen Dienste zu ermöglichen; 
 

 Deliberazione della Giunta provinciale del 30 
gennaio 2018, n. 85 nomina del Direttore della 
Ripartizione Informatica quale responsabile della 
trasformazione digitale (RTD) ai sensi dell'art.17 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD); 

secondo le linee guida di AgID, il RTD deve 
adottare misure necessarie per la digitalizzazione 
delle amministrazioni, per consentire a tutta la 
popolazione di fruire dei servizi digitali; 

   

Beschluss der Landesregierung Bozen vom 20. April 

2021, Nr. 342 betreffend die Erweiterung des 
Wirkungsbereichs des Verantwortlichen für den 
digitalen Wandel (RTD) auf die kontrollierten 
Körperschaften;  
 

 Deliberazione della Giunta provinciale del 20 aprile 

2021, n. 342 riguardante estensione dell'ambito di 
azione del responsabile della transizione digitale 
(RTD) agli enti controllati;  

   

Beschluss der Landesregierung vom 29. März 2022, 

Nr. 202, „Digitale Agenda für Südtirol: Genehmigung 
des Strategiepapiers Südtirol Digital 2022-2026“; 

 Deliberazione della Giunta provinciale del 29 marzo 

2022, n. 202, “Agenda digitale per l'Alto Adige: 
Approvazione del documento strategico Alto Adige 
Digitale 2022-2026"; 

   

Beschluss der Landesregierung vom 29. März 2022, 
Nr. 202 betreffend die Agenda Digitales Südtirol und 
diesbezüglichen Strategischen IKT-Plan 2022-2026, 

genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
470/2022; 

  Deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano 
del 29 marzo 2022, n. 202 riguardante l’Agenda 
Digitale Alto Adige e relativo Piano Strategico ICT 

2022-2026, approvato con deliberazione di Giunta 
provinciale n. 470/2022; 

   

Artikel 9, Absatz 2 des Gesetzesdekretes Nr. 77/2021, 
welches vorsieht, dass zwecks Sicherstellung einer 
wirksamen und zeitnahen Umsetzung der PNRR-
Maßnahmen, die öffentlichen Verwaltungen die 

technisch-betriebliche Unterstützung von 
Gesellschaften mit vorrangig öffentlicher Beteiligung 
nutzen können, 

 l’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 77/2021 
prevede che al fine di assicurare l'efficace e 
tempestiva attuazione degli interventi del PNRR le 
pubbliche amministrazioni possono avvalersi del 

supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR 
da società a prevalente partecipazione pubblica; 

   

Rahmenvertrag, genehmigt mit Beschluss der 
Landesregierung vom 26.07.2022, Nr. 519 zwischen 
der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol und der 

Südtiroler Informatik AG gemäß L.G. 33/1982 
abgeschlossen; 

 Accordo quadro approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale del 26.07.2022, n. 519 stipulato 
ai sensi della L.P. 33/1982 tra la Provincia 

autonoma di Bolzano e la società Informatica Alto 
Adige Spa; 

   

Dienstvertrag zwischen der Autonomen Provinz Bozen 
und der In-house Gesellschaft Südtiroler Informatik AG 
(SIAG) genehmigt mit Beschluss der Landesregierung. 

 contratto di servizio tra la Provincia autonoma di 
Bolzano e la società Informatica Alto Adige Spa 
(I.A.A.) approvato con deliberazione della Giunta 

4

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



vom 06.09.2022, Nr. 626; provinciale del 06.09.2022, n. 626; 

   

die Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem 
Land Südtirol und AgID, Prot. Nr. 0004461 vom 
08.03.2024 und der Beschluss des AgID-Direktors Nr. 
0000077 - 08.03.2024 bezüglich der Zuteilung der 

PNRR - PADigitale 2026 - Mittel; 

 l’accordo di collaborazione tra Provincia autonoma 
di Bolzano e AgID prot.n. 0004461 del 08/03/2024 e 
la determinazione direttoriale AgID n. 0000077 – 
08.03.2024 riguardante l’assegnazione del 

finanziamento PNRR – PADigitale 2026; 
   

   

und zieht Folgendes in Erwägung:  e considera quanto segue: 

   

Die Pnrr-Investition 1.4.2 "Citizen inclusion - 

Verbesserung der Zugänglichkeit digitaler öffentlicher 

Dienste" zielt darauf ab, die Zugänglichkeit und 

Nutzung digitaler Dienste der Provinz, die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, zu 

verbessern, so dass sie von jedem genutzt werden 

können, auch durch: 

 die Erhebung und Befriedigung durch 

unterstützende Technologien, der Bedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen, die in der 

Landesverwaltung arbeiten; 

 die Analyse der digitalen Dienste der 

Verwaltung, um ihre Zugänglichkeit zu 

überprüfen; 

 Die Verbreitung der Kultur der Zugänglichkeit in 

der Landesverwaltung; 

 L’investimento Pnrr 1.4.2 “Citizen inclusion  
Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici 
digitali” è volto al miglioramento dell’accessibilità e 
dell’utilizzo dei servizi provinciali digitali erogati al 
pubblico, in modo da consentirne l’utilizzo da parte di 

chiunque da perseguire anche tramite: 

 la ricognizione e il soddisfacimento del 
fabbisogno di tecnologie assistive delle 
persone con disabilità che lavorano 
nell’amministrazione provinciale; 

 l'analisi dei servizi digitali 
dell’amministrazione, al fine di verificare 
l’accessibilità degli stessi; 

 la diffusione della cultura dell’accessibilità 
all’interno dell’amministrazione provinciale; 

   

Die gemeinsam mit AGID und DTD zu erreichenden 

Ziele sind: 

1. Deckung von mindestens 50% des Bedarfs 

an unterstützenden Technologien und 

Software für Arbeitnehmer mit 

Behinderungen; 

2. Bereitstellung von Schulungen für das 

Territorium mit besonderem Schwerpunkt 

auf die Zugänglichkeit; 

3. Halbierung der Anzahl der Fehlertypen auf 

den Seiten nach der Benutzeranmeldung bei 

mindestens 2 digitalen Diensten. 
 

 Gli obiettivi da raggiungere, condivisi con AGID e 
DTD sono: 

1. assicurare la copertura di almeno il 50% del 
fabbisogno di tecnologie assistive e software 
per i lavoratori con disabilità; 

2. erogare formazione al territorio con focus 
specifici in tema di accessibilità; 

3. ridurre del 50% il numero delle tipologie di 

errore su almeno 2 servizi digitali, 
relativamente alle pagine del servizio 
successive al login dell’utente. 

   

Für Punkt 1 wird die Landesverwaltung die 

unterstützenden Technologien und Software der Klasse 

22 UNI EN ISO 9999:2017 ermitteln, die für die 

Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter mit Behinderungen 

benötigt werden, indem sie die zuständigen Strukturen 

koordiniert und die Unterstützung der 

Branchenverbände in Anspruch nimmt, um den Bedarf 

exakt zu ermitteln. Die Hauptphasen werden aus 

folgenden Aktivitäten bestehen: 

1. Sammlung und Analyse von Daten über 

Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

2. Überprüfung der bereits zur Verfügung gestellten 

unterstützenden Technologien; 

3. Schätzung des Anpassungsbedarfs für 

 Per il punto 1 l’Amministrazione provinciale 
individuerà le tecnologie assistive della classe 22 

UNI EN ISO 9999:2017 e i software necessari alle 
postazioni di lavoro dei propri dipendenti con 
disabilità coordinando le strutture competenti e 
avvalendosi del supporto di associazioni di settore, al 
fine di identificare il fabbisogno in maniera puntuale. 
Le principali fasi consisteranno in attività di:  

1. raccolta e analisi dei dati relativi ai 
dipendenti con disabilità; 
2. verifica delle tecnologie assistive già messe 
a disposizione dall’Ente; 
3. stima del fabbisogno di adeguamento delle 
tecnologie assistive e predisposizione di un report; 

4. acquisto e installazione delle tecnologie 
individuate; 
5. configurazione e formazione sugli strumenti 
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unterstützende Technologien und Erstellung eines 

Berichts; 

4. Kauf und Installation der ermittelten Technologien; 

5. Konfiguration und Schulung für die zur Verfügung 

gestellten Hilfsmittel; 

6. Überprüfung der Verbesserung der Arbeitsqualität 

von Mitarbeitern mit Behinderungen und Feststellung 

des Zufriedenheitsgrads mit den Technologien und der 

bereitgestellten Software. 

messi a disposizione;  
6. verifica del miglioramento della qualità del 
lavoro dei dipendenti con disabilità e ricognizione del 
livello di soddisfazione rispetto alle tecnologie e agli 

eventuali software forniti. 

   

In Bezug auf Punkt 2 besteht das allgemeine Ziel darin, 

die Thematik der Zugänglichkeit digitaler Inhalte an alle 

Mitarbeiter der Verwaltung und anderer öffentlicher 

Einrichtungen in Südtirol weiterzugeben, insbesondere 

durch die Vermittlung differenzierter Kompetenzen für 

drei Zielgruppen:  

 alle Verwaltungsmitarbeiter;  

 Fachleute (Mitarbeiter mit technischem Profil, 

die an der Gestaltung/Erstellung von 

zugänglichen Inhalten, Websites und Apps 

sowie an der Überwachung/Bewertung der 

Zugänglichkeit beteiligt sind);  

 Führungskräfte und Verantwortliche von 

Strukturen 

 Per il punto 2 l’ambito di intervento ha come 
obiettivo generale quello di diffondere le tematiche 
dell’accessibilità ai contenuti digitali a tutti i 
dipendenti dell’Amministrazione e di altri enti 

pubblici del territorio, in particolare prevedendo la 
diffusione di competenze differenziate a seconda di 
tre target di riferimento:  

 tutto il personale amministrativo; 

 specialisti (dipendenti di profilo tecnico 

coinvolti nella progettazione/creazione di 

contenuti, siti e app accessibili e 

monitoraggio/valutazione accessibilità); 

 dirigenti e responsabili di struttura 

   

Punkt 3 sieht die Verbesserung der Zugänglichkeit von 

vier digitalen Diensten vor, die von den Bürgern genutzt 

werden und von der Verwaltung unter den am meisten 

genutzten Diensten ausgewählt wurden. Das Ziel 

besteht darin, mindestens 50% der Arten von 

Zugänglichkeitsfehlern zu beheben, die mit 

Unterstützung von AgID in den zum Zeitpunkt der 

Ausarbeitung dieses Aktionsplans identifizierten 

Diensten gemäß den Zugänglichkeitskriterien der 

WCAG 2.1 festgestellt wurden. 

Die betrachteten Dienste sind: 

 EMU IOLE - Einschreibung Musikschulen 

 IOLE - Online-Einschreibung Schulen- 

zwischen Land Südtirol 

 EVEE - Einheitliche Vermögens- und 

Einkommenserklärung 

 Zuschüsse an Unternehmen für Elektromobilität 

 Per il punto 3 si prevede il miglioramento del grado 

di accessibilità di 4 servizi digitali fruibili dalla 
cittadinanza, scelti dall’amministrazione tra quelli 
con il maggiore utilizzo. L’obiettivo consiste nel 
risolvere almeno il 50% delle tipologie di errore di 
accessibilità evidenziate con il supporto di AgID nei 
servizi individuati, secondo i criteri di accessibilità 

WCAG 2.1, alla data di stesura del presente Piano 
operativo. I servizi considerati sono: 

 EMU IOLE - Iscrizione scuole musica 

 IOLE - Iscrizione online scuole Provincia 

autonoma di Bolzano 

 DURP – Dichiarazione Unificata Reddito e 
Patrimonio 

 Contributi alle imprese per mobilità elettrica 

   

Die Autonome Provinz Bozen ist Trägerin des Projekts 

Pnrr 1.4.2 "Citizen inclusion - Verbesserung der 

Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste", das bis 

zum ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein soll; 

 la Provincia autonoma di Bolzano è il soggetto 

attuatore del presente progetto Pnrr 1.4.2 “Citizen 
inclusion  Miglioramento dell'accessibilità dei servizi 
pubblici digitali”; quest’ultimo si deve concludere 
entro il primo trimestre del 2025; 

   

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 
684.000,00 Euro einschließlich Mehrwertsteuer, 

Gebühren und sonstiger Ausgaben (€ 519.000,00 
geplant für das Jahr 2024; € 165.000,00 geplant für das 
Jahr 2025). Das Projekt wird vollständig aus Mitteln des 

 I costi complessivi del progetto ammontano a 
684.000,00 euro comprensivi di IVA, oneri e altre 

spese (€ 519.000,00 previsti per l’anno 2024; € 
165.000,00 previsti per l’anno 2025). Il progetto 
viene integralmente finanziato con risorse PNRR, 
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PNRR finanziert, die der Provinz durch Beschluss des 
Direktors der AgID Nr. 0000077 - 08.03.2024 
zugewiesen wurden. 

assegnate alla Provincia con Determinazione 
direttoriale AgID n.0000077 - 08.03.2024. 
 

   

Für die Durchführung des Projekts ist die Genehmigung 

und Unterzeichnung der Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit A zwischen dem Land Südtirol-AgID, 
durch den Landeshauptmann der autonomen Provinz 
Bozen - Südtirol, erforderlich. 

 Al fine dell’attuazione del progetto risulta 

necessario approvare e firmare l’accordo di 
collaborazione Provincia autonoma di Bolzano-
AgID da parte del Presidente della Giunta della 
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

   

Dies vorausgeschickt, wird festgestellt, dass  Tutto ciò premesso, si precisa che 

   

die Task Force PNRR des Landes, im Sinne des 
Rundschreibens des Generaldirektors Nr. 11 vom 

10.06.2022, zur gegenständlichen Maßnahme ein 
positives Gutachten ausgestellt (PROT. 348793 vom 
11.04.2024 - N. 53 vom 11.04.2024) hat. 

 la Task Force PNRR della Provincia, ai sensi della 
Circolare del Direttore Generale n. 11 del 

10.06.2022, ha espresso parere favorevole sul 
presente provvedimento (PROT. 348793 del 
11.04.2024 – n. 53 di data 11.04.2024). 

   

Der Direktor der zuständigen Organisationsstruktur 
bescheinigt, dass mit dieser Maßnahme, Interventionen 
im Rahmen des Investitionsprojekts PNNR M1C1- 

Investitionsmaßnahme 1.4.2 Citizen Inclusion 
genehmigt werden, die mit PNRR Gelder CUP-Kodex:  
B39B22001060006 finanziert sind. 

 Il direttore della competente struttura organizzativa 
attesta che con il presente provvedimento si 
autorizzano interventi rientranti nel progetto 

d’investimento PNNR M1C1 – misura di 
investimento 1.4.2 Citizen Inclusion finanziato da 
fondi PNRR - codice CUP: B39B22001060006. 

   

Der Direktor der zuständigen Organisationsstruktur 
bescheinigt, dass die durch diese Maßnahme 
genehmigte Ausgabe zulässig ist und dass die 

finanzielle Deckung durch die von der PNRR zur 
Verfügung gestellten Mittel gegeben ist. 

 Il direttore della competente struttura organizzativa 
attesta che la spesa autorizzata con il presente atto 
è ammissibile e che la copertura finanziaria è 

costituita dalle risorse messe a disposizione dal 
PNRR. 

   

Aufgrund der hier oben angeführten Prämissen   Sulla base delle su esposte premesse la Giunta 
Provinciale 

   

b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 

   

die Landesregierung einstimmig und in gesetzlicher 
Form: 

 a voti unanimi legalmente espressi: 

   

1. die Durchführung des Projekts "Verbesserung der 
Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste (Citizen 
Inclusion)" zu genehmigen, das zur Finanzierung im 
Rahmen des des Beschlusses des Direktors der AgID 
Nr. 0000077 - 08.03.2024 - CUP B39B22001060006 
zugelassen ist; 

 1. di approvare la realizzazione del progetto 
“Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici 
digitali (Citizen Inclusion) ammesso a finanziamento 
con la determinazione direttoriale AgID n. 0000077 
– 08.03.2024 - CUP B39B22001060006; 

   

2. den Abschluss des beigelegten Abkommens zur 
Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol und AgID 
Prot. Nr. 0004461 vom 08.03.2024 zu genehmigen und 
den Landeshauptmann zur Unterzeichnung zu 
ermächtigen; 

 2. di approvare la stipula dell’allegato accordo di 
collaborazione tra Provincia autonoma di Bolzano e 
AgID prot.n. 0004461 del 08/03/2024 e di 
autorizzare il Presidente della Giunta alla rispettiva 
firma; 

   

3. den Betrag von 684.000,00 Euro für die Finanzjahre 

2024 und 2025 des Verwaltungshaushaltes der 
Autonomen Provinz Bozen 2024-2026, wie folgt, 
vorzumerken; 

 3. di prenotare l’importo di 684.000,00 euro per gli 

anni finanziari 2024 e 2025 del bilancio finanziario 
gestionale della Provincia Autonoma di Bolzano 
2024-2026 così come segue: 
 

Finanzjahr 2024: 519.000,00 
 

PNRR-Ausgabekapitel U01082.1125 Fin. Pos.  
U0005685: € 40.000,00 

 anno finanziario 2024: 519.000,00 
 

capitolo di spesa PNRR U01082.1125 pos. fin. 
U0005685: € 40.000,00 

7

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



 

 
PNRR-Ausgabekapitel U01082.1120 Fin. Pos.  
U0005684: € 127.000,00 
 

PNRR-Ausgabekapitel U01081.1430 Fin. Pos.  
U0005683: € 8.000,00 
 
PNRR-Ausgabekapitel U01081.1420 Fin. Pos.  
U0005681: € 294.000,00 
 

PNRR-Ausgabekapitel U01081.1425 Fin. Pos.  
U0005682: € 50.000,00 
 
 

 
capitolo di spesa PNRR U01082.1120 pos.fin. 
U0005684: € 127.000,00 
 

capitolo di spesa PNRR U01081.1430 pos.fin. 
U0005683: € 8.000,00 
 
capitolo di spesa PNRR U01081.1420 pos.fin. 
U0005681: € 294.000,00 
 

capitolo di spesa PNRR U01081.1425 pos.fin. 
U0005682: € 50.000,00 
 

Finanzjahr 2025: 165.000,00 
 

PNRR-Ausgabekapitel U01082.1120 Fin. Pos.  
U0005684: € 38.000,00 
 
PNRR-Ausgabekapitel U01081.1430 Fin. Pos.  
U0005683: € 2.000,00 
 

PNRR-Ausgabekapitel U01081.1420 Fin. Pos.  
U0005681: € 100.000,00 
 
PNRR-Ausgabekapitel U01081.1425 Fin. Pos.  
U0005682: € 25.000,00 

 anno finanziario 2025: 165.000,00 
 

capitolo di spesa PNRR U01082.1120 pos. fin. 
U0005684: € 38.000,00 
 
capitolo di spesa PNRR U01081.1430 pos.fin. 
U0005683: € 2.000,00 
 

capitolo di spesa PNRR U01081.1420 pos.fin. 
U0005681: € 100.000,00 
 
capitolo di spesa PNRR U01081.1425 pos.fin. 
U0005682: € 25.000,00 

   

4. den zuständigen Direktor der Abteilung Informatik 

pro tempore zu delegieren, mit nachträglichen und 
gesonderten Verwaltungsmaßnahmen, die Feststellung 
der Einnahmen und die Zweckbindungen der 
entsprechenden Ausgaben in den Haushalt der 
Landesverwaltung 2024-2026 vorzunehmen, die zur 
Finanzierung des Projektes “Verbesserung der 

Zugänglichkeit digitaler öffentlicher Dienste (Citizen 
Inclusion), laut oben genannter Vereinbarung, bestimmt 
sind; 

 4. di demandare, a successivi e separati 

provvedimenti del competente direttore della 
Ripartizione Informatica pro tempore, 
l’individuazione dei fornitori e rispettivi accertamenti 
in entrata e impegni nel bilancio provinciale 
gestionale 2024-2026 della spesa relativa ai fondi 
destinati al finanziamento del progetto 

“Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici 
digitali (Citizen Inclusion), di cui al menzionato 
Accordo; 

   

5. festzuhalten, dass sich die Abteilung 
Informationstechnik sich für die Umsetzung des 
Projektes der technisch-betrieblichen Unterstützung der 

In-house Gesellschaft Südtiroler Informatik AG (SIAG) 
im Sinne von Artikel 9, Absatz 2 des Gesetzesdekretes 
n. 77/2021 bedienen kann, indem sie diese auf der 
Grundlage des Artikels 7, des Gesetzesvertretendes 
Dekret Nr. 36/2023 beauftragt oder Vereinbarungen 
zwischen öffentlichen Verwaltungen gemäß Artikel 18-

bis des Landesgesetzes Nr. 17/1993 abschließen kann. 

 5. di dare atto che la Ripartizione Informatica può 
avvalersi per lo svolgimento delle attività previste 
da progetto, del supporto tecnico-operativo della 

società in-house Informatica Alto Adige SpA (I.A.A.) 
ai sensi dell’articolo 9, comma 2 DL n. 77/2021, 
incaricandola in base all’articolo 7 del Decreto 
Legislativo n. 36/2023 ovvero di poter stipulare 
accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’articolo 18-bis della legge provinciale n. 

17/1993. 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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1 

 

 
 

PNRR – Mission 1 – Komponente 1 – Achse 1 

 
VEREINBARUNG GEMÄSS ARTIKEL 15 DES GESETZES NR. 241/1990  

UND ARTIKEL 5, Absatz 6 DES GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 50/2016  

ZUR UMSETZUNG DER MASSNAHME 1.4.2 DES PNRR – 

VERBESSERUNG DER BARRIEREFREIHEIT  

DIGITALER ÖFFENTLICHER DIENSTLEISTUNGEN  

CUP C54E21004810006 

 
ZWISCHEN 

AGENTUR FÜR DIE DIGITALISIERUNG ITALIENS (nachstehend auch „AgID“ oder „Agentur“ 

genannt) mit Sitz in Rom, via Liszt Nr. 21, Steuernummer 97735020584, in der Person ihres 

Generaldirektors Ing. Mario Nobile 

UND 

der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol (im Folgenden auch „APB“ oder „Verwaltung“ genannt) mit 

Sitz in Bozen, Piazza Silvius-Magnago Nr. 1, Postleitzahl 39100, Steuernummer 00390090215, in der Person 

von Arno Kompatscher, als Präsident und gesetzlicher Vertreter der APB (nachfolgend auch Projekttäger) 

(gemeinsam „Parteien“ genannt) 

 

 
NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 83 vom 22. Juni 2012 über „Dringende 

Maßnahmen für das Wachstum des Landes“, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 134 in seiner 

geänderten und ergänzten Fassung vom 7. August 2012 umgewandelt wurde, durch das die AgID 

eingerichtet wurde; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 8. Januar 2014, mit 

dem das Statut der AgID genehmigt wurde; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. Oktober 2022, mit 

dem Senator Alessio Butti zum Staatssekretär bei der Präsidentschaft des Ministerrats ernannt wurde, 

der für technologische Innovation zuständig ist; 
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NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 23. März 2023, 

unterzeichnet vom Staatssekretär für technologische Innovation und Digitalisierung Senator Alessio 

Butti, eingetragen vom Rechnungshof am 3. April 2023 unter der Nr. 945, mit dem Ing. Mario Nobile 

für eine Amtszeit von drei Jahren zum Generaldirektor der AgID, gemäß Artikel 21, Absatz 2 des 

Gesetzesdekrets Nr. 83 vom 22. Juni 2012, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 134 in 

seiner geänderten und ergänzten Fassung. vom 7. August 2012, ernannt wurde; 

IN DER ERWÄGUNG, dass die APB durch den am 18.01.2024 gewählten Landeshauptmann Arno 

Kompatscher vertreten wird, der zur Unterzeichnung dieser Vereinbarung befugt ist; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz Nr. 241 vom 7. August 1990 über „Neue Regeln für 

Verwaltungsverfahren und das Recht auf Zugang zu Verwaltungsdokumenten“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 286 vom 30. Juli 1999 über die 

„Neuorganisation und Stärkung der Mechanismen und Instrumente zur Überwachung und Bewertung 

der Kosten, der Leistung und der Ergebnisse der von den öffentlichen Verwaltungen durchgeführten 

Tätigkeiten gemäß Artikel 11 des Gesetzes Nr. 59 vom 15. März 1997“, insbesondere auf Artikel 2; 

NACH EINSICHTNAHME in den Kodex zum Schutz personenbezogener Daten, der in dem 

Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003, geändert durch das Gesetzesvertretende Dekret 

Nr. 101 vom 10. August 2018, über „Bestimmungen zur Anpassung der nationalen Rechtsvorschriften 

an die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 

zum freien Datenverkehr welche die Richtlinie Nr. 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie)“ aufhebt, enthalten 

ist; 

NACH EINSICHTNAHME in den Kodex der digitalen Verwaltung (CAD), der durch das 

Gesetzesvertretende Dekret Nr. 82 vom 7. März 2005 in seiner geänderten und ergänzten Fassung 

erlassen wurde; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz Nr. 196 vom 31. Dezember 2009 mit dem Titel „Gesetz über 

das Rechnungswesen und die öffentlichen Finanzen“, geändert durch das Gesetz Nr. 39 vom 7. April 

2011 mit dem Titel „Änderungen des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009, die sich aus den neuen 

Vorschriften der Europäischen Union zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 

ergeben“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz Nr. 136 in seiner geänderten und ergänzten Fassung. vom 
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13. August 2010 in seiner geänderten und ergänzten Fassung über den „Außerordentlichen Plan zur 

Bekämpfung der Mafia sowie die Vollmacht an die Regierung über die Anti-Mafia-Vorschriften“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 123 vom 30. Juni 2011 über die 

„Reform der Kontrollen der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung und der Rechnungsführung und die 

Verstärkung der Tätigkeit der Analyse und Bewertung der Ausgaben gemäß Artikel 49 des Gesetzes Nr. 

196 vom 31. Dezember 2009“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 über die 

„Neuordnung der Vorschriften über die Verpflichtungen zur Öffentlichkeit, Transparenz und 

Verbreitung von Informationen durch die öffentlichen Verwaltungen“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 50 vom 18. April 2016 mit dem Titel 

„Gesetzbuch für öffentliche Aufträge“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 76 vom 16. Juli 2020, umgewandelt mit 

Änderungen durch das Gesetz Nr. 120 vom 11. September 2020, über „Dringende Maßnahmen zur 

Vereinfachung und digitalen Innovation“ und insbesondere auf Artikel 41, Absatz 1, der Artikel 11 des 

Gesetzes Nr. 3 vom 16. Januar 2003 ändert zur Einführung des CUP, in dem es heißt: „Verwaltungsakte, 

einschließlich solcher mit Verordnungscharakter, die von den in Artikel 1, Absatz 2 des 

Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 genannten Verwaltungen erlassen werden und 

die eine öffentliche Finanzierung vorsehen oder die Durchführung öffentlicher Investitionsvorhaben 

genehmigen, sind nichtig, wenn die in Absatz 1 genannten entsprechenden Kodizes fehlen, die ein 

wesentliches Element des Rechtsakts selbst darstellen“; 

NACH EINSICHTNAHME in den CIPE-Beschluss Nr. 63 vom 26. November 2020, der die 

Durchführungsbestimmungen der CUP-Reform einführt; 

NACH EINSICHTNAHME in den Dreijahresplan für die Informatik in der Landesverwaltung, der 

durch das Dekret des Staatssekretärs bei der Präsidentschaft des Ministerrats mit Zuständigkeit für die 

technologische Innovation und den digitalen Wandel (nachfolgend auch MITD) vom 22. Dezember 2022 

genehmigt wurde; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 29. April 2022 über 

die Verabschiedung des „Dreijahresplans zur Korruptionsbekämpfung 2022-2024“ der Präsidentschaft 

des Ministerrats; 
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NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Finanzvorschriften für den Gesamthaushaltsplan 

der Union und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 

1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 

Nr. 283/283/2014 und den Beschluss Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012; 

NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juni 2020 über einen Rahmen zur Förderung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 

der Verordnung (EU) 2019/2088, insbesondere auf Artikel 17 „Erhebliche Beeinträchtigung der 

Umweltziele“; 

NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über ein allgemeines System der Konditionalität zum 

Schutz des Haushalts der Union; 

NACH EINSICHTNAHME in die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität; 

IN DER ERWÄGUNG, dass Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 vorsieht: „Aus dem 

Tenor werden nur Maßnahmen finanziert, die dem Grundsatz „Vermeidung erheblicher 

Umweltschäden“ (Do no significant Harm nachfolgend auch DNSH)“ entsprechen; 

NACH EINSICHTNAHME in den Nationalen Aufbau- und Resilienzplan für Italien (nachfolgend 

auch PNRR), der der Europäischen Kommission am 30. April 2021 gemäß Artikel 18 der Verordnung 

(EU) Nr. 2021/241 vorgelegt wurde; 

NACH EINSICHTNAHME in den Durchführungsbeschluss des ECOFIN-Rates vom 13. Juli 2021 zur 

„Genehmigung der Bewertung des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans für Italien“, der Italien vom 

Generalsekretariat des Rates mit der Note LT 161/21 vom 14. Juli 2021 mitgeteilt wurde; 

IN DER ERWÄGUNG der Angaben zur Erreichung der Meilensteine und Ziele in den Anhängen des 

Durchführungsbeschlusses des Rates zur „Genehmigung der Bewertung des Nationalen Aufbau- und 

Resilienzplans für Italien“; 

NACH EINSICHTNAHME in die im PNRR festgelegten übergreifenden Grundsätze, wie u.a. des 

Grundsatzes, zum Klima und zum digitalen Ziel beizutragen (sog. Tagging), des Grundsatzes der 

Gleichstellung der Geschlechter und der Verpflichtung, junge Menschen zu schützen und zu befähigen 
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und die territoriale Kluft zu überwinden; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz Nr. 178 vom 30. Dezember 2020 mit dem Titel 

„Staatshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 und Mehrjahreshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2021-

2023“, insbesondere: 

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel 1, Absatz 1042, wonach ein oder mehrere Dekrete des 

Wirtschafts- und Finanzministers die administrativ-buchhalterischen Verfahren für die Verwaltung der 

in den Absätzen 1037 bis 1050 genannten Mittel sowie die Verfahren für die Rechnungslegung über die 

Verwaltung des in Absatz 1037 genannten Fonds festlegen; 

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel 1, Absatz 1043, zweiter Satz, wonach das Ministerium für 

Wirtschaft und Finanzen (nachfolgend auch MEF) – Ressort Generalrechnungsamt des Staates – zur 

Unterstützung der Verwaltungs-, Überwachungs-, Rechnungslegungs- und Kontrolltätigkeiten der 

Komponenten der Next Generation EU ein spezielles IT-System entwickelt und zur Verfügung stellt; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 59 vom 6. Mai 2021 über „Dringende 

Maßnahmen bezüglich des Zusatzfonds für den Nationalen Aufbau- und Resilienzplan und andere 

dringende Maßnahmen für Investitionen“, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 101 vom 

1. Juli 2021; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 77 vom 31. Mai 2021 über die „Governance 

des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans und erste Maßnahmen zur Stärkung der 

Verwaltungsstrukturen und zur Beschleunigung und Straffung der Verfahren“, das mit Änderungen 

durch das Gesetz Nr. 108 vom 29. Juli 2021 umgewandelt wurde; 

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel 6 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 77 vom 31. Mai 

2021, wonach der Zentralstelle für den PNRR als nationaler Kontaktstelle für die Europäische 

Kommission gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2021/241 die Aufgaben der operativen 

Koordinierung, Überwachung, Rechnungslegung und Kontrolle des PNRR übertragen werden; 

NACH EINSICHTNAHME in den Artikel 9, erster Absatz, des Gesetzesdekrets Nr. 77 vom 31. Mai 

2021, der derzeit Folgendes vorsieht: „Die Zentralverwaltungen, die Regionen, die autonomen 

Provinzen Trient und Bozen und die lokalen Behörden sind für die operative Umsetzung der im PNRR 

vorgesehenen Maßnahmen verantwortlich, und zwar auf der Grundlage ihrer spezifischen 

institutionellen Zuständigkeiten oder der unterschiedlichen Trägerschaft der im PNRR definierten 

Maßnahmen, und zwar durch ihre eigenen Strukturen oder durch die Inanspruchnahme von im PNRR 
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festgelegten externen Projektträgern oder durch die in den geltenden nationalen und europäischen 

Vorschriften vorgesehenen Verfahren“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 9. Juli 2021, in dem 

der Vorsitz des Ministerrats – MITD als Struktur für die Einrichtung der Missionseinheit gemäß Artikel 

8 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 77 vom 31. Mai 2021 bestimmt wird; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 30. Juli 2021, der 

unter anderem innerhalb des Ressorts für den digitalen Wandel (nachfolgend auch DTD) der 

Präsidentschaft des Ministerrats eine Missionseinheit auf der Ebene der Generaldirektion einrichtet, die 

sich mit der Koordinierung, Überwachung, Rechnungslegung und Kontrolle der in ihren 

Zuständigkeitsbereich fallenden PNRR-Maßnahmen befasst und in eine allgemeine Stelle auf 

Führungsebene und drei nicht allgemeine Stellen auf Führungsebene unterteilt ist; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz Nr. 178 vom 30. Dezember 2020 über den „Staatshaushalt 

für das Haushaltsjahr 2021 und den Mehrjahreshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2021-2023“, 

insbesondere auf Artikel 1, Absätze 1037-1050; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 80 vom 9. Juni 2021, umgewandelt mit 

Änderungen durch das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021, über „Dringende Maßnahmen zur Stärkung 

der Verwaltungskapazität der öffentlichen Verwaltungen, die für die Umsetzung des Nationalen Aufbau- 

und Resilienzplans (PNRR) und für die Effizienz der Justiz erforderlich sind“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers vom 6. August 2021 

in seiner geänderten und ergänzten Fassung. in seiner geänderten und ergänzten Fassung, das gemäß 

Artikel 7, erster Absatz, letzter Satz, des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021 erlassen wurde und 

in dem die für die im PNRR vorgesehenen Interventionen zuständigen Verwaltungen sowie die für jede 

Investition und Teilinvestition zu erreichende Ziele und Meilensteine festgelegt sind; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 15. September 2021, 

in dem die Methoden, Zeitpläne und Instrumente für die Erhebung von Daten über die finanzielle, 

materielle und verfahrenstechnische Umsetzung sowie die Meilensteine und Ziele für Investitionen und 

Reformen und alle im PNRR genannten zusätzlichen Informationen, die für die Rechnungslegung an die 

Europäische Kommission erforderlich sind, festgelegt sind; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 121 vom 10. September 2021, umgewandelt mit 

Änderungen durch das Gesetz Nr. 156 vom 9. November 2021, insbesondere auf Artikel 10 „Verfahren 

zur Umsetzung des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans und Modalitäten für den Zugang zu Online-

14

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



 

7  

Diensten der öffentlichen Verwaltungen“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers vom 11. Oktober 

2021, der die Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren in Bezug auf die Verwaltung des 

Rotationsfonds, den Einnahmensfluss, die Zahlungsanträge und die Rechnungslegungsverfahren für die 

Umsetzung der Initiative Next Generation EU Italien festlegt; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 21 des Generalrechnungsamts des Staates vom 

14. Oktober 2021 mit dem Titel „Übermittlung von technischen Anweisungen für die Auswahl von 

Projekten im Rahmen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 25 vom 29. Oktober 2021 des 

Generalrechnungsamts des Staates mit dem Titel „Regelmäßige Überprüfung der Bekanntmachungen, 

Wettbewerbsausschreibungen und anderen Verfahren zur Aktivierung von Investitionen im Rahmen des 

Nationalen Aufbau- und Resilienzplans“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 152 vom 6. November 2021, umgewandelt mit 

Änderungen durch das Gesetz Nr. 233 vom 29. Dezember 2021, betreffend „Dringende Bestimmungen 

zur Umsetzung des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) und zur Verhinderung der 

Infiltration durch die Mafia“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 32 vom 30. Dezember 2021 des 

Generalrechnungsamts des Staates mit dem Titel „operativer Leitfaden für die Einhaltung des 

Grundsatzes, der Vermeidung erheblicher Umweltschäden (DNSH)“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetz Nr. 234 vom 30. Dezember 2021 über den „Haushalt für das 

Haushaltsjahr 2022 und den Mehrjahreshaushalt für den Dreijahreszeitraum 2022-2024“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreibens Nr. 33 vom 31. Dezember 2021 des 

Generalrechnungsamts des Staates mit dem Titel „Übermittlung von technischen Anweisungen für die 

Auswahl von PNRR-Projekten – Kumulierbarkeit, ergänzende Finanzierung und Verpflichtung zur 

Vermeidung von Doppelfinanzierung“; 
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NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 4 vom 18. Januar 2022 des 

Generalrechnungsamts des Staates mit dem Titel „Nationaler Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) – 

Artikel 1, Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 80 von 2021 – Anweisungen zur Umsetzung“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 9 des Generalrechnungsamts des Staates vom 

10. Februar 2022 mit dem Titel „Nationaler Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) – Übermittlung 

technischer Anweisungen für die Ausarbeitung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme der für PNRR-

Interventionen zuständigen Zentralverwaltungen“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 21 des Generalrechnungsamts des Staates vom 

29. April 2022 zum Thema „Nationaler Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) und Nationaler Plan für 

ergänzende Investitionen – Klarstellungen in Bezug auf die nationalen Auflagen bei öffentlichen 

Aufträgen, auf die in den Durchführungsbestimmungen zu den PNRR- und PNC-Maßnahmen Bezug 

genommen wird“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Gesetzesdekret Nr. 36 vom 30. April 2022 über „Weitere dringende 

Maßnahmen zur Umsetzung des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR)“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 27 vom 21. Juni 2022 des 

Generalrechnungsamts des Staates mit dem Titel „Nationaler Aufbau- und Resilienzplan (PNRR) – 

Überwachung der PNRR-Maßnahmen“; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 1 vom 11. Juli 2022 – PNRR Missionseinheit – 

Politik zur Bekämpfung von Betrug und Korruption sowie zur Vermeidung von Interessenkonflikten und 

Doppelfinanzierung; 

NACH EINSICHTNAHME in das Rundschreiben Nr. 33 des Generalrechnungsamts des Staates vom 

13. Oktober 2022 mit dem Titel „Aktualisierter operativer Leitfaden für die Einhaltung des Grundsatzes 

der Vermeidung erheblicher Umweltschäden (DNSH)“; 

NACH EINSICHTNAHME in das auf das Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 25. November 

2022, mit welchem dem genannten Staatssekretär die Aufgabe der technologischen Innovation und des 

digitalen Wandels sowie der dem Präsidenten des Ministerrats zugewiesenen Aufgaben im 

Zusammenhang mit der AgID gemäß Artikel 19 des Gesetzesdekrets Nr. 83 vom 22. Juni 2012, das mit 

Änderungen durch das Gesetz Nr. 134 vom 7. August 2012 umgewandelt wurde, übertragen wurden; 
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IN DER ERWÄGUNG der nachfolgenden Rechts- und Verordnungsrahmen für das Verwaltungs- und 

Kontrollsystem des PNRR; 

IN DER ERWÄGUNG, dass der PNRR in Mission 1 – Komponente 1 – Achse 1 Maßnahmen zur 

Digitalisierung der technologischen Infrastrukturen und Dienste der öffentlichen Verwaltung vorsieht, 

um effizientere und allgemein zugängliche Dienste für Bürger und Unternehmen zu gewährleisten; 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Tabelle A im Anhang des genannten Dekrets des MEF vom 6. August 

2021 den PCM – MITD als die Verwaltung ausweist, die über die Mittel für die Investition 1.4. der 

Maßnahme 1.4.2 verfügt; 

IN DER ERWÄGUNG, dass der PNRR in Mission 1 – Komponente 1 – Achse 1 Maßnahme 1.4.2: 

„Citizen inclusion – Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienstleistungen“ 

80.000.000,00 Euro für die Verbreitung gemeinsamer Instrumente und Strategien bereitstellt: von Tests 

zur Benutzerfreundlichkeit bis hin zu Kommunikations- und Verbreitungsaktivitäten durch die 

Entwicklung spezieller Kits und mehr; 

IN DER ERWÄGUNG, dass in Anbetracht des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023, mit dem 

das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 50/2016 mit Wirkung vom 1. Juli aufgehoben wurde, die in Artikel 

5, Absatz 6 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 festgelegten Regeln, auf die sich die zwischen 

DTD und AgID geschlossene Kooperationsvereinbarung, von der die vorliegende Vereinbarung eine 

Ausführung ist, bezieht, aufgrund des allgemeinen Grundsatzes tempus regit actum weiterhin für die 

Kooperationsvereinbarungen mit der begünstigten Partei zur Durchführung der betreffenden 

Intervention gelten; 

PRÄAMBEL 

− am 14.12.2021 schlossen die Präsidentschaft des Ministerrats, das DTD und die AgID eine 

Kooperationsvereinbarung gemäß Artikel 5, Absatz 6 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 

in seiner geänderten und ergänzten Fassung für die Umsetzung der Maßnahme 1.4.2 – Verbesserung 

der Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienstleistungen, als Teil der Umsetzung des PNRR, 

Mission 1, Komponente 1, Achse 1; 

− AgID ist auf der Grundlage der oben genannten Vereinbarung der Projektträger der oben genannten 
Maßnahme 1.4.2; 

− die Gliederung, die Planung und die Maßnahmen für die Entwicklung der Aktivitäten, die notwendig 

sind, um die Ziele zu erreichen, die für die Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler öffentlicher 
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Dienstleistungen vorgesehen sind, mit dem entsprechenden Zeitrahmen und dem Einsatz von 

Ressourcen, werden durch den in der betreffenden Vereinbarung vorgesehenen operativen Plan 

vorgegeben; 

− bei der Umsetzung des genannten operativen Plans ist AgID für die Durchführung des Projekts 

„Citizen inclusion: Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienstleistungen“ 
verantwortlich, das auf die Verbesserung der Nutzererfahrung abzielt, insbesondere im Hinblick auf 

die integrativen Aspekte im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit digitaler Dienste, die der 

Öffentlichkeit, einschließlich Menschen mit Behinderungen, von öffentlichen und privaten Stellen 

angeboten werden; 

− das Projekt hat drei Hauptziele: 

1. Prüfung der Barrierefreiheit von öffentlichen und privaten Websites und Apps (23.000); 

2. Aktivitäten zur Verbreitung der Kultur der Barrierefreiheit auf nationaler Ebene durch 

Schulungs- und Kommunikationsinitiativen und die Entwicklung spezieller Webkits (120 

Initiativen); 

3. fachliche Unterstützung und Finanzierung von 55 lokalen öffentlichen Verwaltungen zur 

Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler Dienste (Europäisches Ziel: 55 

Regionen/Metropolen/Lokale öffentliche Verwaltungen mit verbesserter Barrierefreiheit 

digitaler Dienste bis Juni 2025); 

− die Maßnahme 1.4.2 des PNRR „Citizen inclusion“ zur Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler 
öffentlicher Dienstleistungen sieht die Erreichung der folgenden Meilensteine und Ziele vor: 

- Identifikationscode M1C1-00-ITA-9, T2 2022: Bewertung der technischen 

Barrierefreiheit von 200 Webseiten pro Website und 5 App-Seiten, Erreichen von 45% 

in T2 2025 (Einheit: % von 23.000 Websites/APP); 

- Identifizierungscode M1C1-00-ITA-10, T2 2025: Technische Bewertung der 

Barrierefreiheit von 200 Webseiten pro Website und 5 App-Seiten. Die Ziele sind 

kumulativ und erreichen 100% in T2 2025 (Einheit: % von 23.000 Websites/APP); 

- Identifikationscode M1C1-144, T2 2025: AgID wird 55 lokalen öffentlichen 

Verwaltungen Unterstützung bieten, um: 28 technische und fachliche Experten 

bereitzustellen; die Anzahl der Fehler bei mindestens 2 digitalen Diensten jeder 

Verwaltung um 50% zu reduzieren; mindestens 3 Tools zu verbreiten und zu schulen, 
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die darauf abzielen, die am meisten genutzten digitalen Dienste jeder Verwaltung neu zu 

gestalten und weiterzuentwickeln und die entsprechende Ausbildung bereitzustellen; 

sicherzustellen, dass mindestens 50% der mit IKT-zugänglichen Lösungen, 

einschließlich Hardware, Software und unterstützende Technologien, allen Mitarbeitern 

mit Behinderungen zur Verfügung stehen, wobei der korrekte Anwendungsbereich 

dieses letzten Ziels, wie im europäischen Dokument formuliert, wie folgt zu verstehen 

ist: 

− sicherstellen, dass mindestens 50% des Bedarfs an unterstützenden Technologien 

und Software für Mitarbeiter mit Behinderungen gedeckt ist, die Hardware in 

den unterstützenden Technologien, die in den Produkten für Klasse 22 der UNI 

EN ISO 9999:2017 zum Kommunikations- und Informationsmanagement 

aufgeführt sind; 

- Identifikationscode M1C1-00-ITA-11, T2 2025: Kommunikations- und 

Sensibilisierungsinitiativen bestehend aus: (i) Webinare/Veranstaltungen, (ii) technische 

Weißbücher, (iii) offene Datensätze zur Überwachung der Ergebnisse von 

Barrierefreiheitstests, (iv) gemeinsame Nutzung von 6 Webkits (Maßeinheit: Anzahl der 

Kommunikations- und Sensibilisierungsinitiativen). 

− die 55 lokalen öffentlichen Verwaltungen, die im operativen Plan mit dem DTD identifiziert wurden, 

sind: 19 Regionen, 2 autonome Provinzen, 14 Großstädte mit Sonderstatus, 14 Hauptorte der 

Gemeinden, 6 Gemeinden, die im Einvernehmen mit dem Nationalen Verband der italienischen 

Gemeinden (ANCI) identifiziert wurden; 

− die Finanzierung jeder lokalen öffentlichen Verwaltung ist auf folgende Ziele ausgerichtet: 

o Deckung von mindestens 50% des Bedarfs an unterstützenden Technologien und Software für 

die Mitarbeiter mit Behinderung; 

o Durchführungen von Schulungen im Zuständigkeitsbereich mit spezifischen Schwerpunkten zum 
Thema Barrierefreiheit; 

o Halbierung der Anzahl der Fehlertypen bei mindestens 2 digitalen Diensten, die die 

Serviceseiten nach der Anmeldung des Benutzers betreffen; 

o finanzielle Unterstützung an lokale öffentliche Verwaltungen auszuzahlen, wofür AgID die 

Kriterien, die Verfahren für die Zuweisung und Auszahlung von Finanzmitteln und den 

vorgesehenen Höchstbetrag zugunsten der öffentlichen Verwaltung als Ausgleich für die 

tatsächlich entstandenen Kosten festgelegt hat, die mit der Missionseinheit des DTD per E-Mail 
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vom 11.11.2022 geteilt wurden, wie in dem dem Rechnungshof im November 2022 mit Prot. 

Nr. 21184 vom 14.11.2022 übermittelten Bericht dargelegt; 

o eine Vereinbarung aufgrund eines von der öffentlichen Verwaltung vorgeschlagenen operativen 
Plans abschließen; 

o Überwachung des Fortschritts des operativen Plans zusammen mit der öffentlichen Verwaltung; 

− um die finanzielle Unterstützung von AgID zu erhalten: muss die öffentliche Verwaltung: 

o einen vorläufigen Assessment- Fragebogen beantworten; 

o auf der Grundlage der von AgID zugewiesenen Ziele und unter Berücksichtigung der von AgID 

zur Verfügung gestellten Ressourcenobergrenzen einen operativen Plan festlegen; 

o die mit AgID vereinbarten Maßnahmen durchführen und sich dabei an die vorgegebenen 

Zeitpläne, die Erreichung der Ziele und die Abrechnungsrichtlinien halten; 

− Artikel 15 des Gesetzes Nr. 241/1990 erlaubt es öffentlichen Verwaltungen, Vereinbarungen zu 

treffen, um die gemeinsame Durchführung von Tätigkeiten von gemeinsamem Interesse zu regeln; 

− Artikel 5, Absatz 6 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 sieht vor, dass das Gesetz über das 

öffentliche Auftragswesen nicht auf Vereinbarungen anwendbar ist, die ausschließlich zwischen 

zwei oder mehreren öffentlichen Auftraggebern unter den darin festgelegten Bedingungen 

geschlossen werden; 

− mit Beschluss Nr. 567 vom 31. Mai 2017 hat ANAC präzisiert, dass „(...) die in Artikel 5, Absatz 6 des 

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 festgelegte Regelung zwingend die Grenzen vorgibt, 

innerhalb derer diese Vereinbarungen geschlossen werden können, damit die Freistellung vom 

Gesetz über das öffentliche Auftragswesen als rechtmäßig angesehen werden kann. So wird also 

festgelegt, dass die Zusammenarbeit auf die Verwirklichung gemeinsamer Ziele der betroffenen 

Einrichtungen ausgerichtet sein muss und dass sie ausschließlich von Erwägungen des öffentlichen 

Interesses geleitet werden darf“ und dass „die Vorschrift daher eine spezifische Regelung von 

Vereinbarungen zwischen öffentlichen Einrichtungen vorsieht, wie sie bereits in der Vergangenheit 

und allgemein in Artikel 15 des Gesetzes 241/1990 vorgesehen war, wonach öffentliche 

Verwaltungen auch außerhalb der in Artikel 14 vorgesehenen Hypothesen stets Vereinbarungen 

untereinander schließen können, um die Durchführung von Tätigkeiten von gemeinsamem Interesse 

in Zusammenarbeit zu regeln. Es handelt sich natürlich um ein konventionelles Modell für die 

Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, das auf die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 

Verwaltungen abzielt.“; 
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− am 07.07.2023 schlossen die Präsidentschaft des Ministerrats, das DTD und die AgID die 

Zusatzvereinbarung zu der oben genannten Kooperationsvereinbarung, die im digitalen 

Sichtvermerk des Rechnungshofs Nr. 2425 vom 05.09.2023 eingetragen ist; 

− mit dieser Vereinbarung wird ein Ziel von öffentlichem Interesse zum Nutzen und Vorteil der 

Gemeinschaft verfolgt, woraus sich eine echte Aufteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

in Bezug auf die jeweiligen institutionellen Funktionen ergibt, und dass daher sowohl die AgID als 

auch die APB ihre jeweiligen Beiträge leisten werden; 

− genauer, es im gemeinsamen Interesse der Parteien liegt, bei der Umsetzung des PNRR 

zusammenzuarbeiten, und dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien das am besten geeignete 

Instrument für die Verfolgung des Ziels im Zusammenhang mit der spezialisierten Unterstützung 

und Finanzierung von 55 lokalen öffentlichen Verwaltungen ist, durch die eine Verbesserung der 

Barrierefreiheit der Verwaltung erreicht werden kann; 

− es ist daher notwendig, die operativen und wirtschaftlich-finanziellen Aspekte dieser 

Zusammenarbeit zu regeln; 

 
 

 
all das vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes 

 
 
 
 
 

Art. 1 

 
Prämissen und Definitionen 

 
1. Präambel, Rechtsakte und Dokumente, auf die Bezug genommen wird, sind ein integraler und 

wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung. 

2. Der beigefügte operative Plan, dessen Inhalt von den Parteien geteilt wird und Teil des 

Gegenstands dieser Vereinbarung ist, ist ebenfalls integraler und wesentlicher Bestandteil dieser 

Vereinbarung. 

 

 
Art. 2 
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Projektträger, begünstigte Partei und gemeinsames öffentliches Interesse der Parteien 

 

1. Im Rahmen der Verfahren zur Umsetzung der im PNRR festgelegten Maßnahmen und 

insbesondere der Bestimmungen der in der Einleitung erwähnten Kooperationsvereinbarung mit 

der DTD ist AgID für die Durchführung der Finanzierungsaktivitäten der 55 lokalen öffentlichen 

Verwaltungen gemäß Artikel 3 verantwortlich. 

2. Die APB ist als begünstigte Partei für die Durchführung der im operativen Plan im Anhang zu 

dieser Vereinbarung vorgesehenen Aktivitäten verantwortlich. 

3. Die Parteien erkennen das beiderseitige öffentliche Interesse an der Verwirklichung des 

Projektziels im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der 

Barrierefreiheit der Verwaltung an. 

4. Insbesondere arbeiten die Parteien im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zusammen, um 

strategische Leitlinien, Methoden und funktionelle Instrumente festzulegen, die die oben 

genannten Maßnahmen umfassend unterstützen und die Erreichung der Ziele und Ergebnisse 

gewährleisten, die im nachstehenden Artikel 3 Absatz 2 genannten operativen Plan festgelegt 

sind. 

 

 
Art. 3 

 
Thema und Zweck 

 
1. Diese Vereinbarung regelt die Beziehungen zwischen den Parteien, um die folgenden Ziele im 

gemeinsamen Interesse zu erreichen: 

o Deckung von mindestens 50% des Bedarfs an unterstützenden Technologien und Software 

für Mitarbeiter mit Behinderung; 

o Durchführungen von Schulungen im Zuständigkeitsbereich mit spezifischen Schwerpunkten zum 
Thema Barrierefreiheit; 

o Halbierung der Anzahl der Fehlertypen bei mindestens 2 digitalen Diensten, die die Serviceseiten 
nach der Anmeldung des Benutzers betreffen; 

2. Der dieser Vereinbarung beigefügte operative Plan für die Durchführung der Aktivitäten, die für 

die Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele erforderlich sind, nennt die Einzelheiten der 

Maßnahmen, den entsprechenden Zeitplan und die Kosten. 
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Art. 4 

 
Organisation der Aktivitäten, Dauer und Kontaktpersonen 

 
1. Die im beigefügten operativen Plan aufgeführten Aktivitäten werden vom Projektträger ab dem 

Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung begonnen und bis zum 30. April 2025 oder zu 

einem anderen zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Aktualisierung des Plans vereinbarten 

Datum abgeschlossen. 

2. Diese Vereinbarung und der beigefügte operative Plan können während ihrer Gültigkeitsdauer 

wie folgt geändert/ergänzt werden: 

2.1. wesentliche Änderungen hinsichtlich der Dauer, des Gegenstands und des Zwecks 

sowie des Gesamtbetrags der Vereinbarung werden durch eine von den Parteien 

unterzeichnete Zusatzvereinbarung vereinbart und angenommen, wenn neue und 

unvorhergesehene Erfordernisse im Zusammenhang mit der Durchführung der 

Projektaktivitäten auftreten; 

2.2.  sonstige Änderungen den der Vereinbarung beigefügten operativen Plan betreffen, 

werden im Wege eines Schriftwechsels zwischen den Parteien angenommen. 

3. Für die operative Umsetzung dieser Vereinbarung benennen die Parteien die folgenden 

Kontaktpersonen: 

−  für AgID, Projektträger, Dr. Enrica Massella Ducci Teri, als Leiterin des Bereichs 

„Initiativen Nationaler Aufbau- und Resilienzplan“; 

−  für APB, begünstigte Partei, Dr. Josef T. Hofer, als Verantwortlicher für die digitale 

Transformation (nachfolgend auch RTD) und Direktor der Abteilung Informatik. 

4. Jede Partei behält sich das Recht vor, ihre Ansprechpartner zu ersetzen, indem sie die andere 

Partei unverzüglich per zertifizierter E-Mail benachrichtigt. 

5. Die Kontaktpersonen nehmen die Aufgaben der technischen und operativen Koordinierung der 

unter dieser Vereinbarung fallenden Aktivitäten wahr, insbesondere: 

−  ständige Überwachung der Aktivitäten zu gewährleisten, auch um geeignete Lösungen 

für etwaige kritischen Probleme vorzuschlagen, die während der Umsetzung auftreten; 

−  Abweichungen von den geplanten Aktivitäten und dem Zeitplan hervorheben; 

−  Vereinbarung der Neuprogrammierung eventueller Einsparungen, die bei der 

Durchführung der im operativen Plan vorgesehenen Aktivitäten erzielt werden. Diese 

Einsparungen sollen für Maßnahmen verwendet werden, die mit den Zielen dieser 
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Vereinbarung im Rahmen der Maßnahme 1.4.2: „Citizen inclusion – Verbesserung der 

Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienstleistungen“ des PNRR im Einklang stehen; 

−  sicherstellen, dass sich keine Aktivitäten mit anderen PNRR-Interventionen 

überschneiden. 

 

 
Art. 5 

 
Verpflichtungen der Parteien 

 
1. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung verpflichtet sich AgID, der Projektträger, 

− sicherzustellen, dass die APB, begünstigten Partei, alle relevanten und notwendigen 

Informationen für die Durchführung der im beigefügten operativen Plan festgelegten 

Aufgaben erhält; 

− die begünstigte Partei über alle Unstimmigkeiten und möglichen Unregelmäßigkeiten zu 

unterrichten, die bei der Durchführung dieser Vereinbarung festgestellt werden und die 

sich auf die von ihr verwalteten Interventionen auswirken können; 

− die Koordinierung der Verwaltungsaktivitäten, die Überwachung des Umsetzungsstatus 

sowie die Gesamtkontrolle der Maßnahme zu sicherstellen; 

− die Anwendung der bereichsübergreifenden Grundsätze und insbesondere des DNSH-

Grundsatzes wie laut Art. 17 der Verordnung (EU) 2020/852 sowie des Grundsatzes des 

Klima- und Digitaltagging zu überwachen; 

− wo angebracht, die Anwendung der Grundsätze der Gleichstellung der Geschlechter, des 

Schutzes und der Befähigung junger Menschen und der Überwindung territorialer 

Ungleichheiten zu überwachen; 

− die in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2020/241 festgelegten Informations- und 

Publizitätspflichten zu überwachen; 

− innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss dieser Vereinbarung Richtlinien für die 
Rechnungslegung bereitzustellen. 

 
2. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung verpflichtet sich die APB als 

begünstigte Partei: 

− die vollständige Rückverfolgbarkeit der Interventionsvorgänge gemäß Artikel 3 des 

Gesetzes Nr. 136 vom 13. August 2010 und die Führung eines geeigneten 

Buchführungscodes für die Verwendung der Mittel des PNRR gemäß den Angaben des 
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MEF vom 11. Oktober 2021 zu gewährleisten; 

− die nach nationalem Recht vorgeschriebenen Verwaltungs- und Buchführungskontrollen 

durchzuführen, um die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren und Ausgaben zu 

gewährleisten, bevor sie dem Projektträger vorgelegt werden; 

− geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung gemäß der Haushaltsordnung (EU, Euratom) 2018/1046 zu ergreifen, 

insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Interessenkonflikten, Betrug, 

Korruption, die Rückgewinnung und Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Mittel und die 

Vermeidung des Risikos einer Doppelfinanzierung von Interventionen gemäß Artikel 22 

der Verordnung (EU) 2021/241; 

− den Projektträger über alle Unregelmäßigkeiten oder Betrügereien zu unterrichten, die bei 

den Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich festgestellt wurden, und die 

erforderlichen Maßnahmen gemäß den vom MEF bereitgestellten Angaben zu ergreifen; 

− alle sinnvollen Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzten Ziele zu verfolgen und 

Meilensteine und Zielvorgaben zu erreichen, um die Aufhebung der Mittelbindung 

durch die Kommission zu vermeiden; 

− die Einspeisung aller nötigen Daten im computergestützten Registrierungs- und 

Speichersystem zu gewährleisten, das die Verwaltung, Überwachung, Rechnungslegung 

und Kontrolle der für die Beobachtung, Bewertung und Finanzverwaltung erforderlichen 

Komponenten des PNRR unterstützt (ReGIS); 

− die Einhaltung der Informations- und Publizitätspflichten gemäß Art. 34 der Verordnung 

(EU) 2021/241 zu gewährleisten, wobei insbesondere sichergestellt wird, dass alle 

durchgeführten Informations- und Publizitätsmaßnahmen mit den Bedingungen für die 

Verwendung der Logos und anderer grafischer Materialien übereinstimmen, die von der 

für die Maßnahmen zuständigen Verwaltung (PNRR-Logo und koordiniertes Bild) und 

von der Europäischen Kommission (EU-Emblem) festgelegt wurden, um die 

Durchführung des PNRR zu begleiten, einschließlich des Hinweises auf die 

Finanzierung durch die Europäische Union und auf die Initiative „Next Generation EU“ 

unter Verwendung der Formulierung „finanziert durch die Europäische Union – Next 

Generation EU“; 

− die Einhaltung aller Bestimmungen der EU und der nationalen Gesetzgebung zu 

gewährleisten, insbesondere der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/241 und des 
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Gesetzesdekrets 77/2021, geändert durch das Gesetz 108/2021; 

− die Angaben zu den horizontalen Grundsätzen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 

2021/241 einzuhalten, wie jenes des DNSH-Grundsatzes gemäß Artikel 17 der 

Verordnung (EU) 2020/852, und die Übereinstimmung mit dem von der Europäischen 

Kommission genehmigten PNRR zu gewährleisten; 

− die transversalen Grundsätze einzuhalten, die in der nationalen und der EU-Gesetzgebung 

für den PNRR festgelegt sind, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung junger 

Menschen und den Abbau territorialer Ungleichheiten; 

− den DNSH-Grundsatz einzuhalten, demzufolge keine finanzierte Maßnahme den 

Umweltzielen schaden darf, in Übereinstimmung mit Artikel 17 der Verordnung (EU) 

2020/852; 

− alle Dokumente und zugehörigen Belege auf geeigneten Computerspeichermedien 

aufzubewahren und für Kontroll- und Prüfungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen, 

einschließlich des Nachweises der DNSH-Konformität und gegebenenfalls 

einschließlich spezifischer technischer Hinweise für die Projektumsetzung der 

Anforderungen zur Einhaltung des geschätzten Klima- und Digitaltags; 

− alle Unterlagen im Zusammenhang mit der Erreichung von Meilensteinen und Zielen zu 

übermitteln, einschließlich des Nachweises der Einhaltung der DNSH-Vorgaben und, 

sofern dies für die Maßnahme relevant ist, Bereitstellung spezifischer technischer 

Anleitungen für die Projektumsetzung, um die Anforderungen an das geschätzte Klima- 

und Digitaltagging zu erfüllen; 

− die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter in Bezug auf Artikel 

2, 3 Absatz 3 EUV, 8, 10, 19 und 157 AEUV sowie 21 und 23 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und die Vorlage von Daten über die tatsächlichen 

Begünstigten der Projekte, die ebenfalls nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind; 

− die operationelle Umsetzung der Maßnahmen, die in dem dieser Vereinbarung beigefügten 

operativen Plan festgelegt sind, sowie die Erreichung der darin festgelegten Ziele zu 

gewährleisten; 

− eigenen interne Verfahren zu verabschieden, die die Einhaltung der EU-Verordnungen 

und der Anweisungen des Projektträgers gewährleisten; 

− für den Fall, dass Auftragsvergabeverfahren genutzt werden, die vollständige Einhaltung 

der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets 50/2016 in seiner geänderten und 

ergänzten Fassung sowie der in jedem Fall geltenden Rechtsvorschriften für das 
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öffentliche Auftragswesen zu garantieren; 

− die Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit, wie sie im beigefügten operativen 

Plan dargelegt sind, vollständig umzusetzen, den rechtzeitigen Beginn der Aktivitäten 

zu gewährleisten und die darin festgelegten Ziele und Ergebnisse zu erreichen; 

− alle Faktoren zu ermitteln, die zu erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Zeit- bzw. 

Ausgabenplan führen könnten; 

− AgID die Rechnungslegung innerhalb der Fristen und in der Art und Weise, wie in Artikel 

6 unten vorgesehen, vorzulegen. 

 

 
Art. 6 

 
Finanzielle Ressourcen und Rechnungslegung 

 
1. Zur Durchführung der unter diese Vereinbarung fallenden Aktivitäten gewährt AgID der APB 

als begünstigte Partei, als Ausgleich für die tatsächlich entstandenen Kosten für die 

durchgeführten Aktivitäten in Übereinstimmung mit dem beigefügten operativen Plan den 

Höchstbetrag von 920.000,00 (neunhundertzwanzigtausend/00) Euro, der aus den Mitteln der 

Maßnahme 1.4.2 – Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienstleistungen im 

Rahmen der Durchführung des PNRR, Mission 1, Komponente 1, Achse 1, zu zahlen ist. 

2. Für die Durchführung der Schulungsmaßnahmen, die sich speziell an die Mitarbeiter der 

öffentlichen Verwaltungen im Zuständigkeitsbereich der begünstigten Partei richten, gewährt 

AgID der APB als Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten für die durchgeführten 

Aktivitäten, wie im beiliegenden operativen Plan dargelegt, den Höchstbetrag von 75.000,00 

(fünfundsiebzigtausend/00) Euro aus den Mitteln der Maßnahme 1.4.2 – Verbesserung der 

Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienste, im Rahmen der Umsetzung des PNRR, Mission 

1, Komponente 1, Achse 1. 

3. Nach dem Abschluss dieser Vereinbarung stellt AgID, auf Antrag der begünstigten Partei, 

letzterer innerhalb von 30 Tagen nach dem Antrag und vorbehaltlich der tatsächlichen 

Verfügbarkeit der entsprechenden Finanzmittel eine Vorauszahlung in Höhe von maximal 10% 

des in den Absätzen 1 und 2 genannten Gesamtbetrags zur Verfügung, die anschließend 

abgerechnet werden 

4. Spätere Anträge auf Rückerstattung der Finanzmittel bis zu einem Höchstbetrag von 80 % des 

anerkannten Betrags werden von der APB weitergeleitet, um über den Fortschritt der Arbeiten 
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Rechenschaft abzulegen, zusammen mit den spezifischen Unterlagen zu den einzelnen Belegen 

für die im Bezugszeitraum angefallenen Ausgaben gemäß den Leitlinien für die 

Rechnungslegung gemäß Artikel 5 Absatz 1. 

5. Die vorgenannten Anträge werden von der AgID in Übereinstimmung mit den von der AgID 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 herausgegebenen Rechnungslegungsrichtlinien innerhalb der 

darauffolgenden 30 Tage genehmigt. 

6. Unbeschadet der tatsächlichen Verfügbarkeit der entsprechenden Finanzmittel werden die 

Finanzmittel im Anschluss an die in Absatz 1 genannte Vorschusstranche zur Verfügung gestellt, 

nachdem AgID gemäß den von AgID gemäß Artikel 5 Absatz 1 herausgegebenen 

Rechnungslegungsrichtlinien die von der APB alle vier Monate an AgID übermittelten 

Ausgaben- und Projektfortschrittsunterlagen überprüft hat. 

7. Der Antrag auf den Restbetrag in Höhe von 10 % des gewährten Betrags wird innerhalb von 30 

Tagen auf der Grundlage des Berichts der APB, der von der AgID gemäß den von der AgID 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 herausgegebenen Rechnungslegungsrichtlinien genehmigt wurde, 

über den Abschluss der Aktivitäten, die Erreichung der Ziele und die im beigefügten operativen 

Plan festgelegten Ergebnisse, vorbehaltlich der tatsächlichen Verfügbarkeit der entsprechenden 

Finanzmittel, bereitgestellt. 

8. Unbeschadet des Gesamtwerts dieser Vereinbarung, dessen Änderung/Ergänzung die Parteien 

gemäß und für die Zwecke von Artikel 4 Absatz 2 vereinbaren können, müssen alle finanziellen 

Umschichtungen zwischen den Posten, die im Finanzrahmen des dieser Vereinbarung 

beigefügten operativen Plans vorgesehen sind, begründet und dem Projektträger im Voraus 

mitgeteilt und von dieser im Schriftverkehr genehmigt werden. Umschichtungen, deren Wert 

höchstens 20% der im operativen Plan angegebenen Kostenposition beträgt, sind nicht 

genehmigungspflichtig. 

9. Der Projektträger AgID prüft die korrekte Einspeisung der Daten auf dem ReGiS-

Informationssystem durch die begünstigte Partei. 

 

 
Art. 7 

 
Gewerbliches und geistiges Eigentum 

 
1. Das Eigentum an den gewerblichen und geistigen Rechten der Lösungen, die die APB am Ende 

der Verfahren erworben hat, wird durch die entsprechenden Wettbewerbsausschreibungen in 
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Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen geregelt. 

2. Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, sowohl bei der öffentlichen Präsentation der aufgrund 

dieser Vereinbarung erzielten Ergebnisse als auch bei der Ausarbeitung und Veröffentlichung 

von Dokumenten über diese Ergebnisse anzuerkennen, dass das Erreichte das Ergebnis der durch 

diese Vereinbarung begründeten Zusammenarbeit ist. 

 

 
Art. 8 

 
Streitschlichtung 

 
3. Diese Vereinbarung unterliegt dem italienischen Recht. Alle Streitigkeiten über die Auslegung, 

Ausführung, Gültigkeit oder Wirksamkeit dieser Vereinbarung fallen in die ausschließliche 

Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts. 

 
 

 
Art. 9 

 
Kürzung und Widerruf der Beiträge 

 
1. Eine eventuelle Kürzung der Unterstützung durch die Europäische Kommission, die mit der 

Nichterreichung von Meilensteinen und Zielen der unter diese Vereinbarung fallenden 

Intervention oder mit der Nichteinhaltung des Schutzes der finanziellen Interessen der 

Europäischen Union gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU) 2021/241 oder mit der 

Nichteinhaltung des DNSH-Prinzips oder, soweit für die Investition relevant, mit der 

Nichteinhaltung der Anforderungen zur Einhaltung des geschätzten Klima- und Digitaltaggings 

zusammenhängt, führt zu einer entsprechenden proportionalen Kürzung der in Artikel 6, Absatz 

1, genannten Mittel, bis hin zur möglichen vollständigen Streichung des Beitrags selbst, wie in 

Artikel 8 Absatz 5 des Gesetzesdekrets Nr. 77 vom 31. Mai 2021 festgelegt. 

2. Um einen – auch teilweisen – Widerruf der Finanzhilfe zu vermeiden, verpflichtet sich die 

begünstigte Partei, für den Fall, dass Probleme auftreten, die die ordnungsgemäße und 

rechtzeitige Durchführung der unter dieser Vereinbarung fallenden Maßnahmen auch nur 

potenziell beeinträchtigen könnten, den Projektträger gemäß dem Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit, der Unparteilichkeit und der guten Verwaltung unverzüglich über diese 
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Probleme zu informieren. 

3. Wenn die vom Projektträger durchgeführten Kontrollen ergeben, dass die begünstigte Partei in 

Bezug auf die im operativen Plan festgelegten Fristen in Verzug ist, teilt derselbe Projektträger 

über die Kontaktpersonen der begünstigten Partei die Verzögerung mit, die innerhalb von zehn 

(10) Tagen die Gründe für die Verzögerung darlegt und mögliche Lösungen aufzeigt, um die 

Verzögerung aufzuholen. Die Parteien verpflichten sich, einen Sanierungsplan zu vereinbaren, 

der es ihnen ermöglicht, die Fristen einzuhalten, und die Fortschritte dieses Plans regelmäßig zu 

überwachen. 

4. Bei wiederholten Verzögerungen in Bezug auf die im beigefügten operativen Plan festgelegten 

Fristen und/oder bei Nichteinhaltung der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Pläne zur 

Behebung des Defizits kann der Projektträger der begünstigten Partei die Finanzhilfe entziehen. 

5. Werden die im PNRR festgelegten Ziele aus Gründen, die auf Dritte zurückzuführen sind, die an 

der Durchführung der Maßnahme beteiligt sind, nicht erreicht, haftet die begünstigte Partei 

gegenüber dem Projektträger für den Verlust von Finanzmitteln und kann direkt auf die 

verantwortlichen Dritten zurückgreifen. 

6. Der Projektträger ergreift alle Initiativen, die darauf abzielen, die Erreichung der im PNRR 

festgelegten Ziele und Meilensteine zu gewährleisten: werden diese Ziele und Meilensteine aus 

Gründen, die nicht der begünstigten Partei und/oder den dritten Stellen zuzuschreiben sind, nicht 

erreicht, so wird die finanzielle Deckung der für die durchgeführte und gemeldete Tätigkeit 

erhaltenen oder zu erhaltenden Beträge vom Projektträger in Verbindung mit der 

Titularverwaltung auf der Grundlage der geltenden Bestimmungen für die finanzielle Verwaltung 

der in dem PNRR vorgesehenen Mittel festgelegt. 

 
 
 

Art. 10 

 
Beendigung wegen Nichterfüllung 

 
1. AgID kann von dem Recht Gebrauch machen, diese Vereinbarung zu kündigen, wenn die 

begünstigte Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt und in jedem Fall die Erfüllung der 

Verpflichtungen von AgID nach dem Gemeinschaftsrecht gefährdet. 

 

 
Art. 11 
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Recht auf Widerruf 

 
1. Die Parteien können jederzeit von den in dieser Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen 

gegenüber der anderen Partei zurücktreten, wenn im Laufe der Aktivitäten objektive und 

unvorhersehbare Umstände eintreten, die die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser 

Vereinbarung bestehende Situation verändern oder deren vollständige Erfüllung unmöglich 

machen. 

 

 
Art. 12 

 
Vertraulichkeit und Datenschutz 

 

1. Die Parteien verpflichten sich, alle Daten, Informationen technischer, wirtschaftlicher, 

kommerzieller und verwaltungstechnischer Art sowie Unterlagen, die ihnen bei der 

Durchführung oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag bekannt werden oder sich in ihrem 

Besitz befinden, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vertraulich 

zu behandeln, sie in keiner Weise oder Form offenzulegen und nicht zum Gegenstand von 

während der Laufzeit des Vertrages für andere Zwecke als die für die Erfüllung des Vertrages 

unbedingt erforderlichen zu verwenden. 

2. Die Parteien verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass ihre Angestellten, Beauftragten und 

Mitarbeiter in Bezug auf Tatsachen und Umstände, von denen sie während der Durchführung 

dieser Vereinbarung direkt und/oder indirekt aufgrund ihres Amtes Kenntnis erhalten, äußerste 

Vertraulichkeit wahren. Die in diesem Artikel genannten Vertraulichkeitsverpflichtungen 

bleiben in Kraft, bis die Elemente, die der Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen, 

veröffentlicht werden. 

3. Die Parteien verpflichten sich, die Modalitäten eventueller Veröffentlichung oder externen 

Kommunikation dieser Vereinbarung, auch individuelle, zu vereinbaren. 

4. Die Parteien verpflichten sich, die geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union und 

der Mitgliedstaaten zum Schutz personenbezogener Daten sowie die von dem „Garante per la 

protezione dei dati personali“ erlassenen Bestimmungen einzuhalten, und erkennen an, dass sie 

sich gegenseitig ordnungsgemäß über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ihrer 

jeweiligen Angestellten und Mitarbeiter, die an den unter diesen Vertrag fallenden Aktivitäten 

beteiligt sein werden, informiert haben. 
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5. Sollte sich eine der Parteien im Rahmen der Durchführung der in diesem Vertrag genannten 

Tätigkeiten in der Lage befinden, die andere Partei mit der Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu betrauen, die ihr gehören oder für die sie von dem für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen als Verantwortlicher benannt wurde, verpflichtet sich letztere ab sofort, alle 

von der ersteren Partei zu erteilenden Anweisungen vollständig zu befolgen und eine gesonderte 

schriftliche Vereinbarung zu unterzeichnen, in der die Benennung als Verantwortlicher oder 

Unterauftragsverarbeiter formalisiert wird, um die ordnungsgemäße Verwaltung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einhaltung der Bestimmungen von Art. 28 GDPR. 

 

 
Art. 13 

 
Kommunikation und Austausch von Informationen 

 
1. Jegliche Kommunikation, die diese Vereinbarung und ihre Umsetzung betrifft, ist nur dann 

wirksam, wenn sie über die folgenden PEC-Adressen erfolgt: 

a) für AgID: protocollo@pec.agid.gov.it ; 

b) für die APB: informatik.informatica@pec.prov.bz.it 
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Art. 14 

 
Wirksamkeit und Schlussbestimmungen 

 
1. Diese Vereinbarung tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2025 

oder, im Falle einer Verlängerung, zu einem späteren Zeitpunkt, den die Parteien gemäß Artikel 

4 Absatz 2 dieser Vereinbarung vereinbaren können. 

2. Diese Vereinbarung besteht aus 14 Artikeln und ist digital unterzeichnet. 

3. Für Angelegenheiten, die in diesem Vertrag nicht ausdrücklich vorgesehen oder geregelt sind, 

gelten die Bestimmungen der geltenden Gesetze und Vorschriften. 

 
 
 
 

 
Gelesen, genehmigt und digital unterzeichnet von den Parteien 

 
 
 
 

 

Für AgID 

 

Generaldirektor 

Mario Nobile 

Für APB 

Der Landeshauptmann  

Arno Kompatscher 

 
 

 
(digital unterschrieben) 

(digital unterschriebe
Digital unterschrieben von/Signed by: 

MARIO NOBILE 

 
Am Datum/On Date: 

Donnerstag 7 März 2024 17:03:37 
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1. Einleitung 
In Übereinstimmung mit den in den digitalen Agendas auf europäischer und nationaler Ebene definierten Zie-
len und unter besonderer Berücksichtigung des von der AgID (Agentur für die Digitalisierung Italiens) veröf-
fentlichten Dreijahresplans für Informatik in der öffentlichen Verwaltung 2021-2023, hat die Landesverwaltung 
das Strategiepapier Agenda Digitales Südtirol 2022-2026 verabschiedet und den Verantwortlichen für den Di-
gitalen Wandel der Autonomen Provinz Bozen mit der Umsetzung beauftragt. 
Die in der Agenda Digitales Südtirol genannten strategischen Ziele und die jeweiligen Ziele im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) haben zur Verabschiedung des IKT-Strategieplans ge-
führt. Vorgesehen sind eine Vielzahl von ineinandergreifenden und in verschiedenen Bereichen angesiedelte 
Maßnahmen, die insbesondere die Verbesserung der Infrastrukturen, den ökologischen Wandel, die nachhal-
tige Mobilität und die Modernisierung der Landesverwaltung betreffen. Dabei handelt es sich um ein strategi-
sches Maßnahmenpaket, das einerseits auf eine nachhaltige regionale Entwicklung, eine Verbesserung der Be-
schäftigungschancen mit besonderem Augenmerk auf die jungen Generationen und eine bessere Gleichstel-
lung der Geschlechter abzielt und das andererseits den lokalen Unternehmergeist mit strategischen Projekten 
für die Region ankurbeln soll, die in der Lage sind, der IKT-Entwicklung einen starken Impuls zu geben. 
Zahlreiche der oben genannten Ziele beinhalten direkt oder indirekt Maßnahmen, die auf die Erfüllung der 
Anforderungen in puncto Barrierefreiheit abzielen. Im Prozess des Digitalen Wandels ist es für die Landesver-
waltung in der Tat von entscheidender Bedeutung, den Nutzer in den Mittelpunkt der Planung von Dienstleis-
tungen zu stellen, wobei es insbesondere darum gehen muss, das Nutzererlebnis zu vereinfachen, die Inklusi-
vität von Dienstleistungen zu verbessern und die Anforderungen an Barrierefreiheit und Datenschutz zu erfül-
len. 
Das vorliegende Projekt versteht sich als ein Teil dieses Weges und zwar im Rahmen der Mission 1, Kompo-
nente 1, Investition 1.4 "Dienstleistungen und digitale Bürgerschaft" des PNRR, und insbesondere der Maß-
nahme 1.4.2 „Citizen inclusion - Verbesserung der Barrierefreiheit digitaler öffentlicher Dienstleistungen", für 
die AgID als Projektträger bestimmt wurde. AgID hat ihrerseits die Autonome Provinz Bozen als eine der Durch-
führungsstellen des Projekts ermittelt. 

  

37

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



 

 - 5 - 

2. Projektbeschreibung 
Das nachfolgend dargestellte Projekt verfolgt vorrangig das Ziel der Verbesserung der Barrierefreiheit und der 
Nutzung der digitalen Dienste der Landesverwaltung, um sicherzustellen, dass diese von allen genutzt werden 
können; dies soll nicht zuletzt durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

• Ermittlung und Deckung des Bedarfs an unterstützenden Technologien für die Menschen mit Behin-
derung, die in der Landesverwaltung arbeiten; 

• Analyse der digitalen Dienste der Verwaltung, um diese auf ihre Barrierefreiheit hin zu überprüfen; 
• Verbreitung einer Kultur der Barrierefreiheit innerhalb der Landesverwaltung. 

Die APB beabsichtigt, zur Erreichung der folgenden Ziele der Unterinvestition beizutragen, die von der Agentur 
für die Digitalisierung Italiens (AgID) gemeinsam mit der Europäischen Kommission und der Abteilung für den 
Digitalen Wandel formuliert wurden: 

1. Deckung von mindestens 50 % des Bedarfs an unterstützenden Technologien und Software für die 
Mitarbeiter mit Behinderung; 

2. Durchführungen von Schulungen im Landesgebiet mit spezifischen Schwerpunkten zum Thema Barri-
erefreiheit; 

3. Verringerung um 50 % der Fehlertypen bei mindestens 2 digitalen Diensten auf den Seiten nach dem 
Login des Nutzers. 

2.1 Lieferung von unterstützenden Technologien für Mitarbeiter mit Behinde-
rung  
Unterstützende Technologien sind technische Hilfsmittel und Lösungen im Bereich Hardware und Software, 
die es Menschen mit Behinderung ermöglichen, Zugang zu Informationen sowie zu EDV-gestützten Dienst-
leistungen zu erhalten und damit ihre Benachteiligung zu überwinden oder zu verringern.  
Nach ersten Erkenntnissen sind in der Landesverwaltung insgesamt 20 Mitarbeiter mit Behinderung tätig, die 
unterstützende Technologien benötigen. Es ist geplant, in der Anfangsphase des Projekts eine gezielte Über-
prüfung durchzuführen, um diese Zahl zu validieren und möglicherweise weitere, bisher nicht bekannte Situa-
tionen zu ermitteln. 
Die Landesverwaltung wird die zur Klasse 22 UNI EN ISO 9999:2017 gehörenden unterstützenden Technologien 
und die Softwareinstrumente ermitteln, die für die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter mit Behinderung benötigt 
werden und die zuständigen Stellen koordinieren sowie die Unterstützung von Behindertenverbänden in An-
spruch nehmen, um den Bedarf genau zu erfassen. Die wichtigsten Phasen werden folgende Aktivitäten bein-
halten:  

1. Erhebung und Analyse der die Mitarbeiter mit Behinderung betreffenden Informationen; 
2. Überprüfung der bereits von der Landesverwaltung bereitgestellten unterstützenden Technologien; 
3. Bedarfsschätzung bezüglich der Anpassung der unterstützenden Technologien und Erstellung eines 

entsprechenden Berichts; 
4. Erwerb und Installation der ermittelten Technologien; 
5. Konfiguration und Schulung für die Verwendung der zur Verfügung gestellten Instrumente;  
6. Überprüfung der Verbesserung der Arbeitsqualität der Mitarbeiter mit Behinderung und Untersuchung 

ihres Zufriedenheitsgrads im Hinblick auf die bereitgestellten Technologien und Softwareinstrumente. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bedarfsanalyse, die der AgID in angemessener Weise mitgeteilt werden, 
wird die Landesverwaltung mit der Durchführung des Vergabeverfahrens und der Umsetzung der Aktivität 
beginnen.  
Die Finanzierung der Intervention umfasst sämtliche Kosten für Bedarfsanalyse, Kauf, Installation und Konfigu-
ration, Schulung, Aktivierung und möglichen Support.  
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2.2 Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Verwaltung und anderer Kör-
perschaften auf dem Landesgebiet zum Themenkomplex der Barrierefreiheit  
Das allgemeine Ziel der Intervention besteht darin, alle Mitarbeiter der Verwaltung und anderer öffentlicher 
Körperschaften auf dem Landesgebiet für die Thematik der Barrierefreiheit von digitalen Inhalten zu sensibili-
sieren1; dabei soll bei der Vermittlung der entsprechenden Kompetenzen ein differenzierter und auf die fol-
genden drei Zielgruppen zugeschnittener Ansatz verfolgt werden:  

A. das gesamte Verwaltungspersonal; 
B. Fachleute (Mitarbeiter mit technischem Hintergrund, die an der Planung/Ausarbeitung von barriere-

freien Inhalten, Webseiten und Applikationen sowie an Monitoring und Bewertung der Barrierefrei-
heit beteiligt sind); 

C. Führungskräfte und Leiter der Strukturen. 
Insbesondere werden die auf  

• Zielgruppe A zugeschnittenen Schulungsinhalte auf die Entwicklung bereichsübergreifender Kennt-
nisse/Fähigkeiten zum Thema der Barrierefreiheit abzielen, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter 
bei der Ausarbeitung digitaler Unterlagen innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs der Barrierefreiheit 
die gebührende Aufmerksamkeit schenken; 

• die Schulungsmaßnahmen für Zielgruppe B werden sich auf die Entwicklung technischer Fähigkeiten 
konzentrieren, damit die von der Verwaltung veröffentlichten digitalen Inhalte (Websites, Apps, digi-
tale Dienste usw.) den Leitlinien und Anforderungen für Barrierefreiheit entsprechen; 

• die Schulungsmaßnahmen für Zielgruppe C haben zum Ziel, das Bewusstsein zu schärfen und das Ma-
nagement über das Thema der Barrierefreiheit, die einschlägigen Vorschriften und die für die Mitar-
beiter erforderlichen Aktivitäten zu informieren. 

Zur Erreichung der genannten Ziele wird auf den beiliegenden Schulungsplan verwiesen, der vor dem Hinter-
grund der landesspezifischen Gegebenheiten entwickelt wurde und je nach Zielgruppe unterschiedliche Schu-
lungsmethoden vorsieht (z. B. Präsenzveranstaltungen, Workshops, Webinare, asynchrones Lernen); parallel 
dazu wird ein Monitoring der Schulungsziele auf Grundlage der erwarteten Schulungsergebnisse stattfinden. 

2.3 Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen bei 
den ausgewählten digitalen Dienstleistungen auf den Seiten des betreffenden 
Dienstes nach dem Login des Nutzers 
Die Umsetzung dieser Intervention sieht vor, die Barrierefreiheit von insgesamt 4 der Bürgerschaft zur Verfü-
gung gestellten digitalen Dienstleistungen zu verbessern, die nach der Häufigkeit ihrer Nutzung ausgewählt 
wurden. Ziel ist es, mindestens 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen zu beheben, die in Zu-
sammenarbeit mit der AgID bei den ausgewählten Dienstleistungen ermittelt wurden; Vorgabe sind dabei die 
zum Zeitpunkt der Ausarbeitung des vorliegenden operativen Umsetzungsplans gültigen Kriterien für Barrie-
refreiheit WCAG 2.1. 
Gegenstand der Maßnahmen sind die folgenden Dienste: 

• EMU IOLE - Online-Einschreibung in die Musikschulen 
• IOLE - Online-Einschreibung in Schulen der APB 
• EEVE - Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung 
• Fördermaßnahmen für Unternehmen zugunsten der Elektromobilität 

 
1 Die Autonome Provinz Bozen (antragstellende Verwaltung) ist die einzige öffentliche Körperschaft des Lan-
desgebiets unter den insgesamt 55 Verwaltungen, die Mittel der Unterinvestition 1.4.2 erhalten. 
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Für jeden der oben genannten Dienste werden folgende Maßnahmen gewährleistet: das Projektmanagement, 
die Koordinierung und Kontrolle, eine detaillierte Analyse der festgestellten Zugänglichkeitsfehler und Ver-
gleich mit der analogen Tätigkeit der AgID, Planung und Durchführung der erforderlichen Korrekturmaßnah-
men für mindestens 50 % der für jede Dienstleistung festgestellten Fehlertypen, Testphasen, Abnahme und 
Inbetriebnahme. 
Es sei darauf hingewiesen, dass der Dienst der Förderbeiträge für Unternehmen zugunsten der Elektromobilität 
zu einem Maßnahmenpaket innerhalb des Landesprogramms PABgoesDigital gehört, das darauf abzielt, die 
meisten Dienstleistungen, die die APB für Bürger und Unternehmen erbringt, bis 2026 zu digitalisieren. Die 
Verbesserung dieses Verfahrens fügt sich somit in den Rahmen verschiedener Dienstleistungen ein, die ihrer-
seits von den Verbesserungen der Barrierefreiheit der verschiedenen Schnittstellen profitieren werden. 

 

3. Vorgehensweisen 

3.1 Modell der Projektleitung 
Die allgemeine Projektleitung ist dem Verantwortlichen für den digitalen Wandel (RTD) der Autonomen Provinz 
Bozen übertragen, wohingegen jeder einzelne Interventionsbereich von den unten aufgeführten Arbeitsgrup-
pen betreut werden wird. 
Der RTD und die Vertreter der ermittelten Stellen bilden das in Abschnitt 3.2 erwähnte Team für das Monitoring 
und die Kontrolle des Projekts. 

3.1.1 Lieferung von unterstützenden Technologien für Mitarbeiter mit Behinderung  

Die in Abschnitt 2.1 genannten Aktivitäten zur Bedarfsanalyse werden in Zusammenarbeit mit spezialisierten 
Verbänden, die in der Behindertenhilfe tätig sind, durchgeführt werden. 
Die Abteilung Informationstechnik der Autonomen Provinz Bozen wird im Einklang mit den gesetzlichen Vor-
schriften über öffentliche Verträge die Vergabe für die Bereitstellung der Hardware-Infrastruktur sowie der 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit den ermittelten unterstützenden Technologien übernehmen. Die Ak-
tivitäten umfassen die Erstellung der gesamten technischen und ausschreibungsrelevanten Dokumentation 
sowie deren Umsetzung und werden, wo erforderlich, auch das Inhouse-Unternehmen miteinbeziehen. 
Sobald die Anschaffung und Installation abgeschlossen sind, werden die involvierten Behindertenverbände mit 
der Schulung/Einweisung des Personals, der Überprüfung der tatsächlichen Verbesserung der Arbeitsplatzqua-
lität und dem Monitoring bezüglich der Wirksamkeit der implementierten Lösungen beginnen. 
 

Funktion Stelle/Struktur 
Projektmanagement Abteilung Informatik der APB 
Erfassung des Technologiebedarfs Abteilung Informatik der APB (demand management) 

Management des Beschaffungswesens Abteilung Informatik der APB 

Fachliche Unterstützung bei Analyse und 
Festlegung des Bedarfs, Konfiguration und 
Einweisung in die erworbenen Technolo-
gien 

Behindertenverbände. 
Struktur des zuständigen Arbeitsmediziners 
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3.1.2 Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Verwaltung und anderer Körperschaften auf 
dem Landesgebiet zum Themenkomplex der Barrierefreiheit  

Für die Durchführung der in Abschnitt 2.2 genannten Aktivitäten wird die Abteilung Informationstechnik der 
APB (Durchführungsstelle) mit dem Amt für Personalentwicklung der APB zusammenarbeiten und sich der 
Unterstützung von fachspezifischen Körperschaften bedienen – die gemäß den Vorschriften für öffentliche 
Aufträge ermittelt werden – und einen Teil der geplanten Aktivitäten übernehmen werden. 
 

Funktion  Stelle/Struktur  
Projektmanagement Abteilung Informatik der APB  
Organisation und Monitoring der Schulun-
gen 

Amt für Personalentwicklung – Generaldirektion der APB 
Lieferanten von Schulungsangeboten 

Management des Beschaffungswesens Abteilung Informatik der APB 

Entwicklung und Erstellung von Schulungs-
einheiten; Durchführung von Schulungen  

Lieferanten von Schulungsangeboten 

 

3.1.3 Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen bei den ausgewähl-
ten digitalen Dienstleistungen auf den Seiten des betreffenden Dienstes nach dem Login des Nut-
zers  

Für die Durchführung der in Abschnitt 2.3 genannten Aktivitäten wird sich die Abteilung Informationstechnik 
der APB der Unterstützung des verwaltungseigenen Inhouse-Unternehmens bedienen, das in Übereinstim-
mung mit der ihr übertragenen Rolle einen Teil der geplanten Aktivitäten übernehmen wird. 
 

Funktion Stelle/Struktur 

Projektmanagement Abteilung Informationstechnik der APB 
Analyse der  Barrierefreiheit der ermittelten Dienste Inhouse-Unternehmen 

Planung von Verbesserungsmaßnahmen der Dienste Inhouse-Unternehmen 

Durchführung der notwendigen Verbesserungen Inhouse-Unternehmen 

 

3.2 Instrumente und Methoden für internes Projektmonitoring und -kontrolle 
Im Rahmen des Projekts wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe gebildet, die unter der Leitung des RTD der Auto-
nomen Provinz Bozen (Direktor der Abteilung Informationstechnik der APB) die Steuerung der Maßnahmen 
unterstützt. 
Dieses Team wird bestehen aus dem RTD und den nachfolgend genannten Akteuren: 

• die Projektmanager der einzelnen Maßnahmen 
• eine Kontaktperson für das Bedarfsmanagement 
• eine Kontaktperson des Amts für Personalentwicklung 
• eine Kontaktperson des Inhouse-Unternehmens 
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• eine Kontaktperson, die bei der Organisation der Beschaffungs- und Berichtsverfahren des 
Projekts unterstützt. 

Etwa alle vier Monate überprüft das Team den Gesamtfortschritt des Projekts, erörtert die Risiken und kriti-
schen Punkte bei der Umsetzung der Aktivitäten und tauscht sich über etwaige Lösungen aus, unterbreitet der 
AgID-Vorschläge für mögliche Projektänderungen und erörtert und genehmigt Änderungen in der Organisa-
tion der Arbeitsgruppen der 3 Interventionen.  

3.3 Einhaltung der MISSIONSÜBERGREIFENDEN PRINZIPIEN 
Das Projekt leistet einen Beitrag zur Verwirklichung der missionsübergreifenden Prinzipien des Nationalen Auf-
bau- und Resilienzplanes (PNRR), die wie folgt zusammengefasst werden können: 
Do No Significant Harm (DNSH) 

Im Ergebnis wird das Projekt zu einer Reduzierung der Umweltbelastung führen, da weniger mit dem Auto 
gefahren werden muss, um Verwaltungsunterlagen einzuholen.  
Climate and Digital Tagging 

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Barrierefreiheit von digitalen Diensten und erleichtert 
deren Nutzung durch Personen mit Behinderung. Die Schulungstätigkeiten gestatten den Erwerb von Kompe-
tenzen, mit deren Hilfe ein Angebot digitaler Dienstleistungen geschaffen werden kann, das sich durch ein 
immer höheres Maß an Effizienz und Barrierefreiheit auszeichnet. Die durch die Schulungsmaßnahme erreichte 
Sensibilisierung für das Thema kann sich indirekt positiv auf das allgemeine Bewusstsein für die Qualität der 
Digitalisierung auswirken. Darüber hinaus tragen diese Maßnahmen im Einklang mit den Zielen der nachhalti-
gen Entwicklung zur Verwirklichung der europäischen Klimaschutzziele bei. 
Gleichstellung der Geschlechter 

Es wird auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Unterbindung jeglicher Art von Diskriminierung ge-
achtet. Die Schulungstätigkeiten und Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit tragen dazu bei, die 
Gleichstellung der Geschlechter auch bei der Nutzung digitaler Dienste zu verwirklichen. 
Wertschätzung und Schutz junger Menschen 

Aufgrund seines innovativen Charakters wird das Projekt Möglichkeiten für junge Menschen eröffnen, ihre 
Kompetenzen einzubringen und wird als Katalysator für die Beschäftigung junger Arbeitskräfte in der Landes-
verwaltung wirken. 
Verringerung territorialer Ungleichheiten 

Die Verbesserungen bei der Barrierefreiheit führen zu einer Reduzierung der Entfernungen zwischen Zentrum 
und Peripherie und machen sämtliche Dienste für alle Menschen ungeachtet ihres Wohnorts wie auch zwischen 
verschiedenen Verwaltungsebenen gleichermaßen verfügbar. 
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4. Detailplan 

4.1. Intervention 1 - Lieferung von unterstützenden Technologien für Mitarbei-
ter mit Behinderung (TA) 
 

WP-Code  WP-Titel  

TA.WP1  Beschaffung unterstützender Technologien 

TA.WP2  Installation der unterstützenden Technologien und Schulung des Personals be-
züglich ihrer Nutzung 

 
 

TA.WP1 - Beschaffung unterstützender Technologien 

WP-Beschrei-
bung  

Das wichtigste Ziel der Aktivität besteht darin, die Beschaffung von unterstützen-
den Technologien für das Kommunikations- und Informationsmanagement (der 
Klasse 22 der Norm UNI EN ISO 9999:2017 zugeordnet) und etwaige erforderliche 
Softwareinstrumente sicherzustellen. Die Vorab-Bewertung und Bedarfsermittlung 
werden von den zuständigen Strukturen mit Unterstützung der auf dem Landes-
gebiet ansässigen Behindertenverbänden durchgeführt. 
Im Rahmen des WP werden alle Verfahren durchgeführt, die für die Vergabe, das 
Management der Lieferung von Waren und Dienstleistungen und die Überprü-
fung der ordnungsgemäßen Ausführung erforderlich sind. 

Aktivitäten  TA.A1.1  Erstellung der entsprechenden Dokumentation mit Angabe der Anzahl 
und Art der unterstützenden Technologien, Definition der damit ver-
bundenen Dienstleistungen und des Schulungsbedarfs. 

TA.A1.2  Management der Beschaffungsverfahren: angefangen bei der Vergabe 
von Lieferungen bis hin zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Aus-
führung von Lieferungen von Waren und Dienstleistungen unter Einhal-
tung der geltenden Vorschriften. 

Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

TA.R1.1  Dokumentation für die Beschaffungsverfahren 

TA.R1.2  Vertragsunterlagen: Vertrag, Überprüfung der ordnungsgemäßen Aus-
führung  

 
 

TA.WP2 - Installation der unterstützenden Technologien und Schulung des Personals bezüglich 
ihrer Nutzung  

WP-Beschrei-
bung  

Aktivitäten, die erforderlich sind, um die erworbenen unterstützenden Technolo-
gien zu installieren und in Betrieb zu nehmen, die Mitarbeiter in ihrer korrekten 
Anwendung zu schulen und ihre Wirksamkeit zu überwachen. 
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Aktivitäten  TA.A2.1  Installation der erworbenen Instrumente, wobei die Integration mit den 
bereits von der Provinz bereitgestellten oder im Besitz des Mitarbeiters 
befindlichen Hardware- und Softwaretechnologien gewährleistet wird. 

TA.A2.2  Schulung und Unterstützung bei der Verwendung der neuen Instru-
mente. 

TA.A2.3  Monitoring der Lernfortschritte sowie des Zufriedenheitsgrads der Mit-
arbeiter, einschließlich der Analyse der Daten bezüglich der Verbesse-
rung der Arbeitsplatzqualität. 

Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

TA.R2.1  Berichte über erfolgte Lieferung und Installation. 

TA.R2.2  Berichte über die erfolgte Schulung 

TA.R2.3  Monitoringbericht zur Wirksamkeit  

 

4.2 Intervention 2 - Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der Verwaltung 
und anderer Körperschaften auf dem Landesgebiet zum Themenkomplex der 
Barrierefreiheit (FO) 
 

WP-Code  WP-Titel  

FO.WP1  Basisschulung (für alle angestellten Mitarbeiter) 

FO.WP2  Spezifische Schulungen für angestellte Mitarbeiter mit technischem Hin-
tergrund 

FO.WP3  Schulung für Führungskräfte und Leiter der einzelnen Strukturen 

FO.WP4  Kampagne zur Förderung und Sensibilisierung für den Themenkomplex 
der Barrierefreiheit 

FO.WP5 Basisschulung für die Mitarbeiter anderer öffentlicher Körperschaften auf 
Landesgebiet 

 
 

FO.WP1 - Basisschulung für alle Mitarbeiter  

WP-Beschrei-
bung  

Durchführung einer Basisschulung als E-Learning sowie als Webinar zum Thema 
Barrierefreiheit für das gesamte Verwaltungspersonal: Vorschriften, gesetzliche 
Regelungen und Aktivitäten zur Erstellung von barrierefreien Inhalten. 

Aktivitäten  FO.A1.1  Ermittlung und vertragliche Festlegung des Anbieters der Basisschulun-
gen (für die APB und andere Körperschaften auf Landesgebiet) sowie der 
spezifischen Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeiter mit leiten-
der Funktion 

FO.A1.2 Entwicklung der Schulungseinheiten für das E-Learning:  
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• Ermittlung der in die Entwicklung einzubeziehenden Dozenten  
• Festlegung der didaktischen Ziele (Makroplanung)  
• Ermittlung der Adressaten der Schulungsmaßnahmen  
• Erfassung der Anmeldungen  
• Analyse der Schulungsbedürfnisse der Adressaten  
• Ermittlung der zu behandelnden Themen (Mikroplanung) 
• Inhaltliche Planung der Schulungseinheiten (Texte und Selbst-

einschätzungstests)  
• Entwicklung der Selbsteinschätzungstests der Kenntnisse nach 

Abschluss der Schulung  
• Entwicklung des Fragebogens für das Monitoring des Zufrieden-

heitsgrads 

FO.A1.3  Ausarbeitung der Schulungseinheiten für das E-Learning:  
• Grafischer Entwurf der Schulungseinheiten  
• Ausarbeitung von multimedialen Unterrichtsstunden  
• Ausarbeitung von SCORM-Inhalten zum Upload auf die E-Lear-

ning-Plattform  
• Entwicklung und Ausarbeitung des Schulungspakets auf der E-

Learning-Plattform  
• Ausarbeitung von Tests auf der E-Learning-Plattform  

FO.A1.4  Bereitstellung von Schulungseinheiten für das E-Learning und als Webi-
nar: 

• Anmeldung der Teilnehmer auf der E-Learning-Plattform  
• Bereitstellung und Betreuung des Fernkurses  
• Versenden und Auswertung der Selbsteinschätzungstests der 

Kenntnisse nach Abschluss der Schulung  
• Versenden und Auswertung des Fragebogens zur Zufriedenheit 

der Teilnehmer  
Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

FO.R1.1  Schulungspaket auf der E-Learning-Plattform verfügbar  

FO.R1.2  Verzeichnis der im Rahmen der Kurse geschulten Teilnehmer (Teilneh-
mer-Log)  

FO.R1.3  Ergebnisse der Fragebogen zur Selbsteinschätzung nach dem Kurs und 
dazugehörige Auswertung  

FO.R1.4  Monitoringbericht über die Schulungstätigkeiten und den damit einher-
gehenden Zufriedenheitsgrad  

 
 

FO.WP2 – Spezifische Schulungen für angestellte Mitarbeiter mit technischem Hintergrund 

WP-Beschrei-
bung  

Ausarbeitung einer spezifischen Schulung im Blended-Learning-Format für Mitar-
beiter mit technischem Hintergrund über die Entwicklung/Ausarbeitung von barri-
erefreien Inhalten, Webseiten und Applikationen und das Monitoring und die Be-
urteilung der Barrierefreiheit. 
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Aktivitäten  FO.A2.1  Entwicklung der Schulungseinheiten:  
• Ermittlung der in die Entwicklung einzubeziehenden Dozenten  
• Festlegung der didaktischen Ziele (Makroplanung)  
• Ermittlung der Adressaten der Schulungsmaßnahmen  
• Erfassung der Anmeldungen  
• Analyse der Schulungsbedürfnisse der Adressaten  
• Ermittlung der zu behandelnden Themen (Mikroplanung) 
• Inhaltliche Planung der Schulungseinheiten (Texte und Selbst-

einschätzungstests) 
• Entwicklung der Selbsteinschätzungstests der Kenntnisse nach 

Abschluss der Schulung  
• Entwicklung des Fragebogens für das Monitoring des Zufrieden-

heitsgrads 
• Ermittlung und Ausstattung der Räumlichkeiten für den Präsen-

zunterricht 
FO.A2.2  Ausarbeitung der Schulungseinheiten:  

• Grafischer Entwurf der Schulungseinheiten  
• Ausarbeitung von multimedialen Unterrichtsstunden  
• Ausarbeitung von SCORM-Inhalten zum Upload auf die E-Lear-

ning-Plattform  
• Entwicklung und Ausarbeitung des Schulungspakets auf der E-

Learning-Plattform  
• Ausarbeitung von Tests auf der E-Learning-Plattform  
• Ausarbeitung von Schulungsmodulen für den Präsenzunterricht 

FO.A2.3  Bereitstellung der Schulungseinheiten: 
• Anmeldung der Teilnehmer auf der E-Learning-Plattform  
• Bereitstellung und Betreuung des Fernkurses  
• Einladung der Teilnehmer zum schulungsbegleitenden Work-

shop-Modul über die Instrumente zur Entwicklung barrierefreier 
Inhalte  

• Bereitstellung der Workshop-Tätigkeiten  
• Versenden und Auswertung der Selbsteinschätzungstests der 

Kenntnisse nach Abschluss der Schulung  
• Versenden und Auswertung des Fragebogens zur Zufriedenheit 

der Teilnehmer  
Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

FO.R2.1  Schulungspaket im Blended-Learning-Format verfügbar 

FO.R2.2  Verzeichnis der im Rahmen der Kurse geschulten Teilnehmer  

FO.R2.3  Ergebnisse der Fragebogen zur Selbsteinschätzung nach dem Kurs und 
dazugehörige Auswertung  

FO.R2.4  Monitoringbericht über die Schulungstätigkeiten und den damit einher-
gehenden Zufriedenheitsgrad  

 
 

FO.WP3 - Schulung für Führungskräfte und Leiter der einzelnen Strukturen  

46

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



 

 - 14 - 

WP-Beschrei-
bung  

Durchführung von Schulungsinitiativen via Webinar für Mitarbeiter auf Führungs-
ebene und Leiter der Strukturen zu Themen im Zusammenhang mit der Gesetzge-
bung, Regulierung und den Aktivitäten zur Sicherstellung der physischen Barriere-
freiheit und Zugänglichkeit der IKT in der Landesverwaltung. 

Aktivitäten  FO.A3.1  Entwicklung der Schulungseinheiten für das E-Learning:  
• Ermittlung der in die Entwicklung und Schulungstätigkeit einzu-

beziehenden Dozenten  
• Festlegung der didaktischen Ziele (Makroplanung)  
• Ermittlung der Adressaten der Schulungsmaßnahmen 
• Erfassung der Anmeldungen  
• Analyse der Schulungsbedürfnisse der Adressaten  
• Ermittlung der zu behandelnden Themen (Mikroplanung) 
• Inhaltliche Planung der Schulungseinheiten (Texte und Selbst-

einschätzungstests)  
• Entwicklung der Selbsteinschätzungstests der Kenntnisse nach 

Abschluss der Schulung  
• Entwicklung des Fragebogens für das Monitoring des Zufrieden-

heitsgrads  
FO.A3.2  Ausarbeitung der Schulungseinheiten für das E-Learning:  

• Grafischer Entwurf der Schulungseinheiten  
• Ausarbeitung von multimedialen Unterrichtsstunden  
• Ausarbeitung von SCORM-Inhalten zum Upload auf die E-Lear-

ning-Plattform  
• Entwicklung und Ausarbeitung des Schulungspakets auf der E-

Learning-Plattform  
• Ausarbeitung von Tests auf der E-Learning-Plattform  

FO.A3.3  Bereitstellung von Schulungseinheiten für das E-Learning und als Webi-
nar: 

• Anmeldung der Teilnehmer auf der E-Learning-Plattform  
• Bereitstellung und Betreuung des Fernkurses  
• Versenden und Auswertung der Selbsteinschätzungstests der 

Kenntnisse nach Abschluss der Schulung  
• Versenden und Auswertung des Fragebogens zur Zufriedenheit 

der Teilnehmer  
Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

FO.R3.1  Schulungspaket auf der E-Learning-Plattform verfügbar  

FO.R3.2  Verzeichnis der im Rahmen der Kurse geschulten Teilnehmer (Teilneh-
mer-Log)  

FO.R3.3  Ergebnisse der Fragebogen zur Selbsteinschätzung nach dem Kurs und 
dazugehörige Auswertung  

FO.R3.4  Monitoringbericht über die Schulungstätigkeiten und den damit einher-
gehenden Zufriedenheitsgrad  

 
 

FO.WP4 – Aktionstag zur Förderung, Sensibilisierung und Weiterbildung zur Thematik der Bar-
rierefreiheit 

WP-Beschrei-
bung  

Organisation eines Aktionstages zur Förderung, Sensibilisierung und Weiterbil-
dung zur Thematik der Barrierefreiheit für alle angestellten Mitarbeiter. 
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Aktivitäten  FO.A4.1  Planung des Aktionstages 
• Ermittlung der zu behandelnden Themen  
• Kommunikations- und Informationstätigkeiten  
• Erfassung der Anmeldungen 
• Planung der Aktivitäten 
• Entwicklung des Fragebogens für das Monitoring des Zufrieden-

heitsgrads 
FO.A4.2  Organisation des Aktionstages zum Thema der Barrierefreiheit:  

• Einladung der Teilnehmer 
• Durchführung der Initiative 
• Versenden und Auswertung des Fragebogens zur Zufriedenheit 

der Teilnehmer 
Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

FO.R4.1  Liste der geschulten Teilnehmer 

FO.R4.2  Monitoringbericht über die Schulungstätigkeiten und den damit einher-
gehenden Zufriedenheitsgrad  

 

FO.WP5 - Basisschulung für die Mitarbeiter anderer öffentlicher Körperschaften auf Landesge-
biet  

WP-Beschrei-
bung  

Durchführung einer Basisschulung im Blended-Learning-Format zum Thema Barri-
erefreiheit für die Mitarbeiter anderer öffentlicher Körperschaften auf Landesge-
biet: Vorschriften, gesetzliche Regelung und durchzuführende Aktivitäten für die 
Ausarbeitung von barrierefreien Inhalten. 

Aktivitäten  FO.A5.1  Entwicklung der Schulungseinheiten: 
• Ermittlung der in die Entwicklung einzubeziehenden Dozenten  
• Festlegung der didaktischen Ziele (Makroplanung)  
• Ermittlung der Adressaten der Schulungsmaßnahmen  
• Erfassung der Anmeldungen  
• Analyse der Schulungsbedürfnisse der Adressaten  
• Ermittlung der zu behandelnden Themen (Mikroplanung) 
• Inhaltliche Planung der Schulungseinheiten  
• Entwicklung der Selbsteinschätzungstests der Kenntnisse nach 

Abschluss der Schulung  
• Entwicklung des Fragebogens für das Monitoring des Zufrieden-

heitsgrads  

FO.A5.2  Bereitstellung der Schulungseinheiten im Blended-Learning-Format: 
• Anmeldung der Teilnehmer auf der E-Learning-Plattform  
• Bereitstellung und Betreuung des Fernkurses  
• Einladung der Teilnehmer für den Schulungsteil im Präsenzun-

terricht 
• Bereitstellung der Schulungstätigkeit im Präsenzunterricht 
• Versenden und Auswertung der Selbsteinschätzungstests der 

Kenntnisse nach Abschluss der Schulung  
• Versenden und Auswertung des Fragebogens zur Zufriedenheit 

der Teilnehmer  
Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

FO.R5.1  Schulungspaket im Blended-Learning-Format verfügbar  

FO.R5.2  Verzeichnis der im Rahmen der Kurse geschulten Teilnehmer (Teilneh-
mer-Log)  
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FO.R5.3  Ergebnisse der Fragebogen zur Selbsteinschätzung nach dem Kurs und 
dazugehörige Auswertung  

FO.R5.4  Monitoringbericht über die Schulungstätigkeiten und den damit einher-
gehenden Zufriedenheitsgrad  

 

4.3 Intervention 3 - Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden 
Fehlertypen bei den ausgewählten digitalen Dienstleistungen auf den Seiten 
des betreffenden Dienstes nach dem Login des Nutzers (SE) 
 

WP-Code  WP-Titel  

SE.WP1 Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim 
Dienst EMU IOLE - Online-Einschreibung in die Musikschulen 
https://test-emuiole.prov.bz.it  

SE.WP2 Verringerung um 50% der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim 
Dienst IOLE - Online-Einschreibung in Schulen der APB 
https://demo-onlinedialog.civis.bz.it/MyPosition_it.aspx?pos=PL07-SIS_IOLE 

SE.WP3 Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim 
Dienst EEVE - Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung 
https://demo-eeve.civis.bz.it/fo/  

SE.WP4 Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim 
Dienst Fördermaßnahmen für Unternehmen zugunsten der Elektromobilität 
https://procedimento2023-oqr46jbs3g.dispatcher.eu2.hana.ondemand.com/lo-
gin/login.html?code=0003  

 
 

SE.WP1 - Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst 
EMU IOLE - Online-Einschreibung in die Musikschulen 

WP-Beschrei-
bung  

Aktivitäten im Bereich der Analyse, Planung, Entwicklung, Test, Abnahme und 
Freischaltung, mit der Zielsetzung und in Zusammenarbeit mit der AgID, mindes-
tens 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst EMU IOLE 
- Online-Einschreibung in die Musikschulen zu beheben 

Aktivitäten  SE.A1.1  Detaillierte Analyse der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen in 
Zusammenarbeit mit der AgID und Ausarbeitung einer Liste mit den zu 
behebenden Fehlern 

SE.A1.2  Entwicklung und Ausarbeitung der Korrekturmaßnahmen, Test und Ab-
nahme des überarbeiteten Dienstes und Freischaltung. 

SE.R1.1  Verzeichnis der ermittelten und zu korrigierenden Fehlertypen bei der 
Barrierefreiheit 
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Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

SE.R1.2  Freischaltung des überarbeiteten Dienstes 

 
 

SE.WP2 - Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst 
IOLE - Online-Einschreibung in Schulen der APB 

WP-Beschrei-
bung  

Aktivitäten im Bereich der Analyse, Planung, Entwicklung, Test, Abnahme und 
Freischaltung, mit der Zielsetzung und in Zusammenarbeit mit der AgID, mindes-
tens 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst IOLE - 
Online-Einschreibung in Schulen der APB zu beheben. 

Aktivitäten  SE.A2.1  Detaillierte Analyse der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen in 
Zusammenarbeit mit der AgID und Ausarbeitung einer Liste mit den zu 
behebenden Fehlern. 

SE.A2.2  Entwicklung und Ausarbeitung der Korrekturmaßnahmen, Test und Ab-
nahme des überarbeiteten Dienstes und Freischaltung. 

Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

SE.R2.1  Verzeichnis der ermittelten und zu korrigierenden Fehlertypen bei der 
Barrierefreiheit. 

SE.R2.2  Freischaltung des überarbeiteten Dienstes. 

 
 

SE.WP3 - Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst 
EEVE - Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung 

WP-Beschrei-
bung  

Aktivitäten im Bereich der Analyse, Planung, Entwicklung, Test, Abnahme und 
Freischaltung, mit der Zielsetzung und in Zusammenarbeit mit der AgID, mindes-
tens 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst EEVE - 
Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung zu beheben. 

Aktivitäten  SE.A3.1  Detaillierte Analyse der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen in 
Zusammenarbeit mit der AgID und Ausarbeitung einer Liste mit den zu 
behebenden Fehlern. 

SE.A3.2  Entwicklung und Ausarbeitung der Korrekturmaßnahmen, Test und Ab-
nahme des überarbeiteten Dienstes und Freischaltung. 

Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

SE.R3.1  Verzeichnis der ermittelten und zu korrigierenden Fehlertypen bei der 
Barrierefreiheit. 

SE.R3.2  Freischaltung des überarbeiteten Dienstes. 
 
 

SE.WP4 - Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst 
Fördermaßnahmen für Unternehmen zugunsten der Elektromobilität 
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WP-Beschrei-
bung  

Aktivitäten im Bereich der Analyse, Planung, Entwicklung, Test, Abnahme und 
Freischaltung, mit der Zielsetzung und in Zusammenarbeit mit der AgID, mindes-
tens 50 % der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen beim Dienst Förder-
maßnahmen für Unternehmen zugunsten der Elektromobilität zu beheben. 

Aktivitäten  SE.A4.1  Detaillierte Analyse der die Barrierefreiheit betreffenden Fehlertypen in 
Zusammenarbeit mit der AgID und Ausarbeitung einer Liste mit den zu 
behebenden Fehlern. 

SE.A4.2  Entwicklung und Ausarbeitung der Korrekturmaßnahmen, Test und Ab-
nahme des überarbeiteten Dienstes und Freischaltung. 

Erwartete Er-
gebnisse/Out-
put  

SE.R4.1  Verzeichnis der ermittelten und zu korrigierenden Fehlertypen bei der 
Barrierefreiheit. 

SE.R4.2  Freischaltung des überarbeiteten Dienstes. 
 

  

51

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0317/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: R

osm
arie P

am
er, 01827B

38 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



 

 - 19 - 

5. Zeitlicher Ablauf 

5.1 Meilensteine und Ziele 

5.1.1 - Meilensteine und Ziele von Intervention 1 - Lieferung von unterstützenden Technologien für 
Mitarbeiter mit Behinderung 

Meilensteine der TA-Intervention 

WP-Code MS-Code Meilenstein  Abschlussdatum 

TA.WP1 TA.M1 Die Unterlagen für die Beschaffungsverfahren sind ausge-
arbeitet 

30.06.2024 

TA.WP2 TA.M2 Das neue Instrumentarium ist gekauft und installiert  31.12.2024 

TA.M3 Die Schulungstätigkeiten zur Nutzung der erworbenen 
Technologien sind abgeschlossen 

31.12.2024 

 
Ziele der TA-Intervention  

WP-Code Ziel-Code Indikator  Ziel Abschlussdatum 

TA.WP2 TA.T1 % der Mitarbeiter mit Behinderung, für die 
sichergestellt werden wird, dass der geäu-
ßerte und analysierte Bedarf an unterstüt-
zenden Technologien und Software gedeckt 
wird 

≥ 50 % 31.12.2024 

TA.WP2 TA.T2 % der Mitarbeiter mit Behinderung, die eine 
Verbesserung ihrer Arbeitsplatzqualität äu-
ßern, die auf die unterstützenden Technolo-
gien, die diesbezügliche Schulung und be-
reitgestellte Unterstützung zurückzuführen 
sind 

≥ 50 % 31.03.2025 

 

5.1.2 – Meilensteine und Ziele der Intervention 2 - Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der 
Verwaltung und anderer Körperschaften auf dem Landesgebiet zum Themenkomplex der Barriere-
freiheit  

Meilensteine der FO-Intervention 

WP-Code MS-Code Meilenstein  Abschlussdatum 

FO.WP1 FO.M1 Abschluss des Liefervertrags 31.05.2024 

FO.WP1 FO.M2 Ausarbeitung des Lehrmaterials für die Basisschulung 31.08.2024 

FO.WP2 FO.M3 Ausarbeitung des Lehrmaterials für die spezifische Schu-
lung von Mitarbeitern mit technischem Hintergrund  

31.08.2024 

FO.WP3 FO.M4 Ausarbeitung des Lehrmaterials für die Schulung von Füh-
rungskräften und Leitern der einzelnen Strukturen  

31.10.2024 
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FO.WP4 FO.M5 Die Gestaltung des Aktionstages ist abgeschlossen 30.09.2024 

FO.WP5 FO.M5 Die Planung der Schulungen auf Landesgebiet ist abge-
schlossen 

31.08.2024 

 
Ziele der FO-Intervention 

WP-Code Ziel-Code Indikator Ziel Abschlussdatum 

FO.WP1 FO.T1 Zahl der an den Schulungen teilnehmenden 
Mitarbeiter 

2000 31.03.2025 

FO.WP2 FO.T2 Zahl der Mitarbeiter mit technischem Hin-
tergrund, die an spezifischen Schulungen 
teilnehmen 

400 31.03.2025 

FO.WP3 FO.T3 Zahl der Führungskräfte und Leiter der 
Strukturen, die an den Schulungsmaßnah-
men teilnehmen 

300 31.03.2025 

FO.WP4 FO.T4 Zahl der Schulungstage 1 31.03.2025 

FO.WP5 FO.T5 Zahl der Mitarbeiter anderer öffentlicher 
Körperschaften auf Landesgebiet, die an den 
Basisschulungen teilnehmen 

400 31.03.2025 

  

5.1.3 – Meilensteine und Ziele der Intervention 3 - Verringerung um 50 % der die Barrierefreiheit 
betreffenden Fehlertypen bei den ausgewählten digitalen Dienstleistungen auf den Seiten des be-
treffenden Dienstes nach dem Login des Nutzers  

Meilensteine der SE-Intervention 

WP-Code MS-Code Meilenstein  Abschlussdatum 

SE.WP1 SE.M1 Verzeichnis der beim Dienst EMU IOLE - Online-Einschrei-
bung in die Musikschulen - ermittelten und zu korrigieren-
den Fehlertypen bei der Barrierefreiheit 

30.06.2024 

SE.WP2 SE.M2 Verzeichnis der beim Dienst IOLE - Online-Einschreibung 
in Schulen der APB - ermittelten und zu korrigierenden 
Fehlertypen bei der Barrierefreiheit 

30.09.2024 

SE.WP3 SE.M3 Verzeichnis der beim Dienst EEVE - Einheitliche Einkom-
mens- und Vermögenserklärung - ermittelten und zu kor-
rigierenden Fehlertypen bei der Barrierefreiheit 

29.02.2024 

SE.WP4 SE.M4 Verzeichnis der beim Dienst - Fördermaßnahmen für Un-
ternehmen zugunsten der Elektromobilität - ermittelten 
und zu korrigierenden Fehlertypen bei der Barrierefreiheit 

29.02.2024 

  
Ziele der SE-Intervention 

WP-Code Ziel-Code Indikator  Ziel Abschlussdatum 
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SE.WP1 SE.T1 Zahl der korrigierten Fehlertypen im Ver-
hältnis zu den ermittelten Fehlertypen, 
Dienst EMU IOLE 

≥ 50 % 30.09.2024 

SE.WP2 SE.T2 Zahl der korrigierten Fehlertypen im Ver-
hältnis zu den ermittelten Fehlertypen, 
Dienst IOLE 

≥ 50 % 31.12.2024 

SE.WP3 SE.T3 Zahl der korrigierten Fehlertypen im Ver-
hältnis zu den ermittelten Fehlertypen, 
Dienst EEVE 

≥ 50 % 30.06.2024  

SE.WP4 SE.T4 Zahl der korrigierten Fehlertypen im Ver-
hältnis zu den ermittelten Fehlertypen, 
Dienst Förderbeiträge Elektromobilität 

≥ 50 % 30.06.2024 

  

5.2 Gantt-Diagramm 
 Im Folgenden wird das Gantt-Diagramm des Projekts dargestellt.  
 
INTERVENTION WP Q1 

2024 
Q2 

2024 
Q3 

2024 
Q4 

2024 
Q1 

2025 
APR 
2025 

Intervention 1 

Lieferung von unter-
stützenden Technolo-
gien für Mitarbeiter 
mit Behinderung 

Beschaffung unterstützender 
Technologien 

   
 

 
 

Installation der unterstützen-
den Technologien und Schu-
lung des Personals bezüglich 
ihrer Nutzung 

   

 

 

 

Intervention 2 
Schulungsmaßnahmen 
für die Mitarbeiter der 
Verwaltung und ande-
rer Körperschaften auf 
dem Landesgebiet 
zum Themenkomplex 
der Barrierefreiheit 

Basisschulung (für alle ange-
stellten Mitarbeiter)    

 
 

 

Spezifische Schulungen für 
angestellte Mitarbeiter mit 
technischem Hintergrund 

   
 

 
 

Schulung für Führungskräfte 
und Leiter der einzelnen 
Strukturen 

   
 

 
 

Kampagne zur Förderung 
und Sensibilisierung für den 
Themenkomplex der Barrie-
refreiheit 

   

 

 

 

Basisschulung für die Mitar-
beiter anderer öffentlicher 
Körperschaften auf Landes-
gebiet 

   

 

 

 

Intervention 3 
Verringerung um 50 % der 
die Barrierefreiheit betreffen-
den Fehlertypen beim Dienst 
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Verringerung um 50 % 
der die Barrierefreiheit 
betreffenden Fehlerty-
pen bei den ausge-
wählten digitalen 
Dienstleistungen auf 
den Seiten des betref-
fenden Dienstes nach 
dem Login des Nut-
zers 

EMU IOLE - Online-Einschrei-
bung in die Musikschulen 

Verringerung um 50% der 
die Barrierefreiheit betreffen-
den Fehlertypen beim Dienst 
IOLE - Online-Einschreibung 
in Schulen der APB 

   

 

 

 

Verringerung um 50 % der 
die Barrierefreiheit betreffen-
den Fehlertypen beim Dienst 
EEVE - Einheitliche Einkom-
mens- und Vermögenserklä-
rung 

   

 

 

 

Verringerung um 50 % der 
die Barrierefreiheit betreffen-
den Fehlertypen beim Dienst 
Fördermaßnahmen für Un-
ternehmen zugunsten der 
Elektromobilität 

   

 

 

 

 
6. Kosten 
In der nachfolgenden Tabelle werden die Projektkosten einschließlich Mehrwertsteuer, nach Intervention und 
Jahr untergliedert, zusammenfassend dargestellt.   
 

INTERVENTION JAHR 2024 JAHR 2025 GESAMT-
KOSTEN PRO 
INTERVEN-

TION 
Intervention 1 
Unterstützende Technologien und Software für Mitar-
beiter mit Behinderung 

€ 85.000,00  € 10.000,00  € 95.000,00 

Intervention 2a 
Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter der APB zum The-
menkomplex der Barrierefreiheit 

€ 294.000,00  € 100.000,00  € 394.000,00 

Intervention 2b 
Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter der öffentlichen 
Körperschaften auf dem Landesgebiet zum Themen-
komplex der Barrierefreiheit 

€ 50.000,00 € 25.000,00 € 75.000,00 

Intervention 3 
Verringerung um mindestens 50 % der die Barrierefrei-
heit betreffenden Fehlertypen bei den digitalen Diensten 

€ 90.000,00  € 30.000,00  € 120.000,00 

 GESAMTKOSTEN PRO JAHR € 519.000,00  € 165.000,00  € 684.000,00 
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7. Integration mit anderen Interventionen im Rahmen 
des PNRR 
Das vorliegende Projekt ergänzt die im Rahmen der PNRR-Maßnahme 1.7.2 derzeit durchgeführte Maßnahme 
„Netzwerk der digitalen Unterstützungsdienste", die darauf abzielt, die digitalen Kompetenzen innerhalb der 
Bevölkerung zu steigern, um eine autonome, bewusste und verantwortungsvolle Nutzung der neuen Techno-
logien zu fördern, die uneingeschränkte Wahrnehmung der Rechte einer aktiven digitalen Bürgerschaft durch 
alle zu unterstützen und den Ausbau der Nutzung von Online-Diensten durch Privatpersonen und öffentliche 
Verwaltungen voranzutreiben, um dadurch die Beziehung zwischen Bürgern und der Landesverwaltung zu 
vereinfachen. 
Das Projekt, das sich ausdrücklich auf die Verringerung von Barrierefreiheitsfehlern bei Online-Diensten be-
zieht, überschneidet sich nicht mit anderen spezifischen Maßnahmen des PNRR, da sich die in diesem opera-
tiven Umsetzungsplan erläuterten Aktivitäten ausschließlich auf die Korrektur von Barrierefreiheitsfehlern bei 
den für das Projekt ermittelten Diensten in Übereinstimmung mit dem Bezugsrahmen beziehen. 
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Schulungsplan 
Anhang des operativen Umsetzungsplans 
PNRR – Mission 1 – Komponente 1 – Achse 1 
Unterinvestition 1.4.2 “Citizen Inclusion – Verbesserung der Barrierefreiheit der digitalen öffentlichen Dienste” 
 
 
Der vorliegende Anhang erläutert den Aufbau der im Rahmen der Schulungsmaßnahmen 1.4.2 geplanten Ak-
tivitäten zum Themenkomplex der Barrierefreiheit. 
 

Allgemeine Mindestanforderungen der Schulungen  
Um einen Mindestqualitätsstandard der Schulungen zu gewährleisten, die die 55 für die Projektfinanzierung 
ermittelten öffentlichen Körperschaften des Landesgebiets ihren Mitarbeitern anbieten werden, hat AgID eine 
Reihe von Merkmalen festgelegt, die bei der Organisation und Abwicklung der Kurse zu beachten sind:  

• Dozenten des Profils Senior/Middle 
• Unterrichtsgruppen, die aus einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern bestehen (Richtwert 20/25) 

und so homogen wie möglich in Bezug auf die Eingangskenntnisse/-fähigkeiten, die Aufgaben der 
Mitarbeiter und/oder die typischen Tätigkeiten in den betreffenden Büros sind 

• Barrierefreie Schulungsinhalte (z.B. Lehrmaterial, Learning object) 
• Barrierefreies Learning Management System 
• Schulungsräume ohne architektonische Barrieren 
• Beurteilung der Kompetenzen bei Beginn und Abschluss der Schulungsmaßnahme, einschließlich der 

Erstellung eines entsprechenden Berichts 
• Workshop-Aktivitäten, die auf den Schulungsbedarf und die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeiter 

der am Projekt teilnehmenden Körperschaft abgestimmt sind 
• Überprüfung der Teilnahme einschließlich der Erstellung von Berichten und der Sammlung der Un-

terlagen zum Nachweis der durchgeführten Aktivitäten (z. B. Unterschriftenlisten, Protokolle für on-
line durchgeführte Aktivitäten) 

• Betreuung im Klassenzimmer und bei der Nutzung des E-Learningangebots (Technology Stewart) 
 
Die für die bei der Autonomen Provinz Bozen angestellten Mitarbeiter im Rahmen der Maßnahme organisier-
ten Schulungen erfüllen die oben genannten allgemeinen Mindestanforderungen. 
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Basisschulung zum Thema Barrierefreiheit: Vorschriften, gesetzliche Regelun-
gen und Aktivitäten zur Erstellung von barrierefreien Inhalten  

Zielgruppen 
• Funktionäre und Verwaltungspersonal  

Inhalte 
• Einführung in den rechtlichen und gesetzlichen Rahmen 
• Strategische Planung zur Förderung der uneingeschränkten physischen Barrierefreiheit und Zugäng-

lichkeit der IKT, unter besonderer Berücksichtigung der Erklärung zur Barrierefreiheit und den darin 
genannten Zielen für die öffentlichen Verwaltungen 

• Methoden und Strategien für die Erstellung barrierefreier Verwaltungsunterlagen 
• Methoden und Strategien für ein barrierefreies Schreiben im Internet 
• Methoden und Strategien für barrierefreie Multimedia-Instrumente und die Bereitstellung barriere-

freier Dienste 
• Instrumente für das Monitoring und die Beurteilung der physischen Barrierefreiheit und Zugänglich-

keit der IKT sowie etwaige Korrektur- bzw. Verbesserungsmaßnahmen 

Dauer  
• 7 Stunden, davon 

o 4 Stunden als asynchrones E-Learning  
o 3 Stunden Tutorials zum Thema der Barrierefreiheit von Verwaltungsunterlagen  

Unterrichtsform  
• Asynchrones E-Learning in Form von Video-Lektionen und Video-Tutorials 

Qualitative und quantitative Instrumente zur Beurteilung der erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse 
zum Abschluss der Schulungsmaßnahme  

• Fragebogen zu Beginn der Schulung 
• Fragebogen zum Abschluss der Schulung 
• Zufriedenheitsfragebogen 
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Spezifische Schulung für Mitarbeiter mit technischem Hintergrund über die Ent-
wicklung/Ausarbeitung von barrierefreien Inhalten, Webseiten und Applikatio-
nen und das Monitoring und die Beurteilung der Barrierefreiheit 

Zielgruppen  
• Web-Redakteure (z.B. Presseabteilungen, Ämter für Öffentlichkeitsarbeit) 
• Verfasser digitaler Inhalte 
• Web developer 

Inhalte  
Teil 1 
• Methoden und Strategien für das Monitoring und die Beurteilung der physischen Barrierefreiheit und 

Zugänglichkeit der IKT sowie etwaige Korrektur- bzw. Verbesserungsmaßnahmen 
• Modalitäten und Instrumente für Festlegung, Monitoring und Umsetzung des integrierten Tätigkeits- 

und Organisationsplans (gemäß Art. 6, Buchstabe F, GVD Nr. 80/2021) 
• Verwendung von Vorlagen, WebKits, Standards, etc. 
• Strategien für die Erstellung barrierefreier Webinhalte 
• Strategien für barrierefreie Multimedia-Instrumente 
• Die unterstützenden Technologien 
• Die Methoden und Instrumente zur Beurteilung der Barrierefreiheit 
• Das barrierefreie Schreiben im Internet  
• Die Techniken der subjektiven Beurteilung 
• Das Protokoll eGLU (eGLU box) und die Gebrauchlichkeitsprüfungen  
• Definition und Zusammenstellung der Ziele bei der Barrierefreiheit 
• Verfassung der Erklärung zur Barrierefreiheit 
Teil 2 
• Strategien für die Erstellung barrierefreier Webinhalte 
• Strategien für barrierefreie Multimedia-Instrumente 
• Die unterstützenden Technologien 
• Die Methoden und Instrumente zur Beurteilung der Barrierefreiheit 
• Das barrierefreie Schreiben im Internet 
• Die Techniken der subjektiven Beurteilung 
• Das Protokoll eGLU (eGLU box) und die Gebrauchlichkeitsprüfungen 
• Definition und Zusammenstellung der Ziele bei der Barrierefreiheit 

Dauer  
• Teil 1: 12 Stunden als asynchrones E-Learning  
• Teil 2: 8 Stunden Workshop 

Unterrichtsform  
• Asynchrones E-Learning in Form von Video-Lektionen und Video-Tutorials  
• Präsenzunterricht in Form von Workshops 

Qualitative und quantitative Instrumente zur Beurteilung der erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse 
zum Abschluss der Schulungsmaßnahme  

• Fragebogen zu Beginn der Schulung 
• Fragebogen zum Abschluss der Schulung 
• Zufriedenheitsfragebogen 
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Schulung für Mitarbeiter auf Führungsebene und Leiter der Strukturen zu The-
men im Zusammenhang mit der Gesetzgebung, Regulierung und den Aktivitä-
ten zur Sicherstellung der physischen Barrierefreiheit und der Zugänglichkeit 
der IKT in der Landesverwaltung 
  

Zielgruppen  
• Führungskräfte 
• Leiter der Strukturen 

 Inhalte  
• Vertiefung des rechtlichen und gesetzlichen Rahmens: 

• Nationale Standards, WCAG, Section 508 of the Rehabilitation Act; 
• Anwendung des Gesetzes 4/2004 (Stanca Gesetz) sowie des Gesetzes 18/2009 (Umsetzung der 

UNO-Konvention); 
• Anwendung der europäischen Richtlinie 2016/2102 (und der damit verbundenen Rechtsakte); 
• Anwendung der Leitlinien für die Barrierefreiheit von IKT-Instrumenten sowie des AgID-Dreijah-

resplans für die Informatik in der öffentlichen Verwaltung 
• Strategische Planung zur Förderung der uneingeschränkten physischen Barrierefreiheit und Zugäng-

lichkeit der IKT 
• Der integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (gemäß Art. 6, Abs.2, Buchstabe F, GVD Nr. 

80/2021): gesetzliche Bestimmungen und die Erstellung des Plans 
• Ziele der Barrierefreiheit 
• Erklärung zur Barrierefreiheit 
• Tätigkeiten zur Förderung der uneingeschränkten physischen und digitalen Barrierefreiheit, im jewei-

ligen Zuständigkeitsbereich, innerhalb der internen Prozesse und bei der Bereitstellung der Dienste 
• Mindestanforderungen für die Erstellung barrierefreier Verwaltungsunterlagen, für das barrierefreie 

Schreiben im Internet, für barrierefreie Multimedia-Instrumente sowie die Organisation und Bereit-
stellung barrierefreier Dienste 

• Organisationsmodelle für die Erreichung der uneingeschränkten Barrierefreiheit (z.B. für Figuren, Rol-
len, Prozesse und unterstützende Technologien) 

• Analyse der Positionierung der Landesverwaltung im Monitoringbericht über den barrierefreien Zu-
gang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, der im Einklang mit der dies-
bezüglichen Forderung in der Richtlinie 2016/2102 von der AgID am 16.12.21 an die Europäische 
Kommission weitergeleitet wurde, und Maßnahmen zur Verbesserung der Positionierung der Landes-
verwaltung  

Dauer  
• 4 Stunden als Präsenzunterricht/E-Learning 

Unterrichtsform 
• E-Learning/Präsenzunterricht  

Qualitative und quantitative Instrumente zur Beurteilung der erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse 
zum Abschluss der Schulungsmaßnahme 

• Zufriedenheitsfragebogen 
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Basisschulung zum Thema Barrierefreiheit: Vorschriften, gesetzliche Regelun-
gen und Aktivitäten zur Erstellung von barrierefreien Inhalten  

Zielgruppen 
• Funktionäre und Verwaltungspersonal von anderen öffentlichen Körperschaften des Landesgebiets 

Inhalte 
• Einführung in den rechtlichen und gesetzlichen Rahmen 
• Strategische Planung zur Förderung der uneingeschränkten physischen Barrierefreiheit und Zugäng-

lichkeit der IKT, unter besonderer Berücksichtigung der Erklärung zur Barrierefreiheit und den darin 
genannten Zielen für die öffentlichen Verwaltungen 

• Methoden und Strategien für die Erstellung barrierefreier Verwaltungsunterlagen 
• Methoden und Strategien für ein barrierefreies Schreiben im Internet 
• Methoden und Strategien für barrierefreie Multimedia-Instrumente und die Bereitstellung barriere-

freier Dienste 
• Instrumente für das Monitoring und die Beurteilung der physischen Barrierefreiheit und Zugänglich-

keit der IKT sowie etwaige Korrektur- bzw. Verbesserungsmaßnahmen 

Dauer  
• 8 Stunden, davon 

o 4 Stunden als asynchrones E-Learning  
o 4 Stunden als Präsenzunterricht 

Unterrichtsform  
• Asynchrones E-Learning in Form von Video-Lektionen und Video-Tutorials 
• Präsenzunterricht 

Qualitative und quantitative Instrumente zur Beurteilung der erworbenen Kompetenzen und Kenntnisse 
zum Abschluss der Schulungsmaßnahme  

• Fragebogen zu Beginn der Schulung 
• Fragebogen zum Abschluss der Schulung 
• Zufriedenheitsfragebogen 
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con sede 

legale in Bolzano, piazza Silvius-Magnago n. 1, c.a.p. 39100, C.F. 00390090215, in persona di Arno 

Kompatscher, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto 

Adige (di seguito “Soggetto attuatore”) 
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Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARIO NOBILE

In Data/On Date:

giovedì 7 marzo 2024 17:03:37
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor/ La
presente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

2240000409 - P

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese02/05/2024 12:22:40
TACCHINARDI MARTA

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria30/04/2024 16:49:22
CALÈ CLAUDIO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate02/05/2024 08:49:38
CASTLUNGER LUDWIG

Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione
Der Generaldirektor / Il Direttore generale
Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione

HOFER JOSEF THOMAS
STEINER ALEXANDER
HOFER JOSEF THOMAS

24/04/2024 18:30:38
30/04/2024 10:26:27
24/04/2024 17:20:31
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I

\, · Lj ·. " , q ,l
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Die La ndeshauptmannstellvertreterin
La Vice-Presidente della Provincia

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

PAMER ROSMARIE 07/05/2024

MAGNAGO EROS 07/05/2024

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 112 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Rosmarie Pamer

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 112
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

07/05/2024

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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